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1. Plangrundlagen 

1.1 Anlass und Ziel der Planung 

In der Gemeinde Albersdorf besteht eine anhaltende Nachfrage nach Wohnbauland, ohne 

dass im planungsrechtlichen Innenbereich oder innerhalb bestehender Bebauungspläne noch 

wesentliche, kurz- bis mittelfristig verfügbare Entwicklungspotentiale bestehen (vgl. Kap. 1.5 

„Bedarfsabschätzung, Innenentwicklung“ sowie Anhang). Als Unterzentrum ist Albersdorf ein 

raumordnerisch festgelegter Schwerpunkt der Wohnungsentwicklung und soll 

bedarfsgerechte Wohnraumflächen für den örtlichen Bedarf und den zusätzlichen Bedarf des 

Verflechtungsraums bereitstellen (vgl. Kap. 1.3 „Raumordnungsplanung“).  

Um dieser Funktion gerecht zu werden, hat die Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 35 

aufgestellt, um den absehbaren Wohnraumbedarf der nächsten Jahre zu bedienen. Dabei 

berücksichtigt die Gemeinde den Grundsatz, die Bebauung bisheriger Freiflächen am Ortsrand 

soweit wie möglich zu reduzieren. Daher wurden im ersten Schritt Innenentwicklungspotentiale 

bzw. Flächen mit bereits bestehendem Baurecht geprüft (vgl. Kap. 1.5) und anschließend die 

nach städtebaulichen Kriterien geeignetsten freien Flächen identifiziert (vgl. Kap. 1.6 

„Standortalternativenprüfung“). Mit diesem Vorgehen werden auch entsprechende gesetzliche 

und planerische Vorgaben auf überörtlicher Ebene erfüllt. 

Im Ergebnis wurden im Rahmen des Aufstellungsverfahrens Flächen als für die kurz- bis 

mittelfristige Siedlungsentwicklung geeignet identifiziert, die bisher im Flächennutzungsplan 

(FNP) zum größten Teil nicht als Siedlungsflächen vorgesehen waren. Andere Flächen, die im 

FNP bisher bereits als Bauflächen dargestellt waren, sind im Vergleich weniger gut geeignet 

bzw. nicht verfügbar (vgl. Kap. 1.6).  

Die Gemeinde hat die 1. Änderung des kürzlich in Kraft getretenen Bebauungsplans Nr.  35 

aufgestellt, da sich einige Punkte ergeben haben, in denen eine Anpassung der Planung eine 

bessere Umsetzung gewährleisten würde. Zudem will die Gemeinde die Umweltauswirkungen 

sowie die Eingriffsbewertung der Planung noch einmal umfassend beurteilen und regeln. Für 

die 1. Änderung des Bebauungsplans wird die 19. Änderung des Flächennutzungsplans 

erforderlich, die die Gemeinde parallel durchführt. 

1.2 Lage und räumlicher Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich am nordöstlichen Rand 

des Siedlungsgebiets der Gemeinde Albersdorf und ist etwa 2,4 ha groß. Er grenzt im Süden 

an die bestehende Wohn-Bebauung an der Greifenberger Straße, der Gartenstraße und der 

Danziger Straße an. Es besteht eine Anschlussmöglichkeit über die Friedrich-Scheele-Straße 

zur weiteren Ortslage und zum Ortskern. Im Westen grenzt ein Verbindungsweg zwischen 

Greifenberger Straße und Norderstraße an, der derzeit für Fußgänger und Radfahrer eine 

weitere Verbindung zum Ortskern bietet. Das Ortszentrum liegt ca. 900 m entfernt, der 

Bahnhaltepunkt der Strecke Heide – Neumünster ca. 550 m und das Schulzentrum ca. 1 km.  

Das Plangebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Ackerfläche (zuletzt Maisanbau) genutzt, an 

den Rändern wird es größtenteils von Knicks eingegrenzt. 
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Abb. 1: Übersichtskarte; Lage der Plangebiete, ohne Maßstab

1.3 Raumordnungsplanung

Gemäß Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein, Fassung 2021 (LEP), liegt die 

Gemeinde Albersdorf im ländlichen Raum (vgl. Text-Ziffer 2.3 LEP). Die ländlichen Räume 

sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunftsfähige Lebensräume gestärkt werden. Die 

Gemeinde Albersdorf liegt im Bereich der Landesentwicklungsachse entlang der Autobahn 23 

(vgl. Text-Ziffer 2.5 LEP). Die Gemeinde liegt in einem Entwicklungsraum für Tourismus und 

Erholung (vgl. Ziffer 4.7.2 LEP). Albersdorf ist als Unterzentrum im System der zentralen Orte 

ausgewiesen (vgl. Ziffer 3.1.3 LEP). Zentrale Orte sind Schwerpunkte des Wohnungsbaus und 

sollen daher entsprechend ihrer Funktion ausreichend zur Deckung des regionalen 

Wohnraumbedarfs beitragen. Daher gilt für sie nicht der wohnbauliche Entwicklungsrahmen 

wie für Gemeinden ohne Schwerpunktfunktion, jedoch muss auch hier die Entwicklung dem 

erwartbaren Bedarf entsprechen (vgl. Ziffer 3.6.1 LEP). Dabei hat die Innenentwicklung 

Vorrang vor der Außenentwicklung. Bevor neue, bisher unbebaute Flächen für 

Siedlungsentwicklung in Anspruch genommen werden können, muss daher zunächst 

nachgewiesen werden, inwieweit alle geeigneten Innenentwicklungspotentiale ausgeschöpft 

werden können (vgl. Ziffer 3.9 LEP). Dazu werden in Kapitel 1.5 der Begründung ausführliche 

Angaben gemacht.
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Abb.2: Auszug aus dem LEP, Fassung 2021, ohne Maßstab 

Auch im Regionalplan für den Planungsraum IV in der Fassung der Fortschreibung von 

2005 (RP IV) wird Albersdorf als Gemeinde im ländlichen Raum (vgl. Ziffer 4.3) und als 

Unterzentrum (vgl. Ziffer 6.1.1) eingestuft. Die Gemeinde Albersdorf ist Teil eines Gebietes mit 

besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung (vgl. Ziffer 5.3). Teile des Gieselau-

/Westerau-Tals, das durch das Gemeindegebiet verläuft, sowie der östlich der Gemeinde im 

Gemeindegebiet Bunsoh liegende Wald sind als Gebiete mit besonderer Bedeutung für Natur 

und Landschaft ausgewiesen. Das Plangebiet liegt außerhalb des im Regionalplan 

ausgewiesenen „baulich zusammenhängenden Siedlungsbereichs“ der Gemeinde (vgl. Ziff. 

6.1.1). Allerdings ist dieser regionalplanerische Siedlungsbereich für Albersdorf insgesamt 

überarbeitungsbedürftig, da er – auch ohne die vorliegende Planung – in einigen Punkten 

schon nicht mehr mit dem gültigen Flächennutzungsplan und den Entwicklungsperspektiven 

der Gemeinde übereinstimmt.

Im aktuellen Entwurf des Regionalplans für den Planungsraum III umfasst der baulich 

zusammenhängende Siedlungsbereich den Stand der Flächennutzungsplanung der 

Gemeinde Albersdorf vor der 15. Änderung, in der – unter anderem auch als „Gegenrechnung“ 

für die Flächen des ursprünglichen Bebauungsplans Nr. 35 – Bauflächen am nördlichen 

Siedlungsrand wieder in Flächen für die Landwirtschaft umgewidmet wurden, so dass die 

Gesamtsumme der Bauflächen gleich geblieben ist.
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Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum IV, ohne Maßstab

Gemäß LEP sollen „neue Bauflächen […] nur in guter räumlicher und verkehrsmäßiger 

Anbindung an vorhandene, im baulichen Zusammenhang bebaute, tragfähige und 

zukunftsfähige Ortsteile und in Form behutsamer Siedlungsabrundungen ausgewiesen 

werden. Eine Erweiterung von Siedlungssplittern soll vermieden werden. Auf eine gute 

Einbindung der Bauflächen in die Landschaft soll geachtet werden.“ (vgl. Ziffer 3.9 (2) LEP).

Das Plangebiet ist im Süden an das bestehende Siedlungsgebiet angebunden. Ausreichende 

Entwicklungspotentiale im Innenbereich oder städtebaulich besser geeignete Flächen sind 

nicht vorhanden. Aus diesen Gründen ist die Gemeinde der Ansicht, dass Ziele der 

Raumordnung der geplanten Flächenabgrenzung und somit der Flächennutzungs-

planänderung nicht entgegenstehen.

Auf den Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (Stand Januar 2020) und den 

Landschaftsplan der Gemeinde Albersdorf (Stand 1998) wird im Umweltbericht näher 

eingegangen (siehe Kapitel 3.2.9).

1.4 Flächennutzungsplanung (FNP)

Der gültige FNP der Gemeinde Albersdorf von 2010 (Neubekanntmachung) stellt die Fläche 

des Plangebiets als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Südlich grenzen Wohnbauflächen an. 

Parallel zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 soll für das Plangebiet in einem 

förmlichen Verfahren im Flächennutzungsplan, der bislang lediglich berichtigt wurde,  

Wohnbaufläche dargestellt werden.  In diesem Verfahren werden auch die Umweltauswirkun-

gen ausführlich berücksichtigt und in einem Umweltbericht dargestellt. 
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Abb. 4: Ausschnitt aus dem FNP der Gemeinde Albersdorf, Stand 2010, ohne Maßstab

Um kein Überangebot an Bauflächen in der Gemeinde entstehen zu lassen, was zu 

bodenrechtlichen Spannungen und städtebaulichen Fehlentwicklungen führen könnte, wurde 

im Rahmen der 15. Änderung des Flächennutzungsplans u.a. eine bisherige Wohnbaufläche 

wieder in landwirtschaftliche Fläche umgewandelt werden. Die Größe dieser Fläche entsprach 

der Größe des Geltungsbereiches des B-Plans 35.

1.5 Wohnraumbedarf, Innenentwicklung

Nachfolgend werden die Ausführungen aus der Aufstellung des ursprünglichen 

Bebauungsplans Nr. 35 dargestellt:

Die Gemeinde Albersdorf ist ein Unterzentrum im Kreis Dithmarschen mit 3.779 Einwohnern 

(Stand 30.09.2021, Quelle Statistikamt Nord). Die Gemeinde verfügt über eine gute 

Ausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge, über Bildungseinrichtungen (z.B. 

Grundschule, Gemeinschaftsschule und Förderschule) und medizinische Grundversorgung 

(zwei Allgemeinmediziner, ein Augenarzt, zwei Zahnarztpraxen und zwei Apotheken). 

Die Gemeinde verfügt über einen Bahnhaltepunkt der Regionalbahnstrecke Heide-

Neumünster, eine Autobahnanschlussstelle der A 23 ist ca. 4 km entfernt.

Besonderheiten Albersdorfs bilden die abwechslungsreiche Geestlandschaft mit dem als FFH-

Gebiet und Landschaftsschutzgebiet ausgewiesenen Gieselautal sowie die zahlreichen 

archäologischen Fundstellen der Umgebung, die im Steinzeitpark AÖZA veranschaulicht 

werden.
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Mit der Umwandlung eines ehemaligen Kasernenstandorts in ein Gewerbegebiet sowie 

weiteren größeren Gewerbebetrieben an den Ortsrändern hat sich Albersdorf auch zu einem 

Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandort entwickelt. 

Die Bevölkerungsentwicklung der letzten 20 Jahre ist in Albersdorf in Wellen verlaufen, 

insgesamt jedoch leicht positiv (ca. 3 % Bevölkerungszuwachs von 2000 bis 2020). 

Die Bevölkerungsentwicklung Albersdorfs resultiert insgesamt aus Wanderungsgewinnen, die 

die stetig negative natürliche Bevölkerungsentwicklung (mehr Sterbefälle als Geburten) 

ausgleicht. 

Aus den statistischen Daten und vorliegenden Prognosen zur kurz- bis mittelfristigen 

Entwicklung können sich Folgerungen für den zukünftigen Wohnraumbedarf ergeben. Eine 

ausführlichere Herleitung und Abschätzung dieses Bedarfs ist in der Innenentwicklungs- und 

Alternativenanalyse (vgl. Anhang 1) enthalten. 

Zusammenfassend ist es angesichts der bisher vorhersehbaren Tendenzen realistisch, von 

einem Bedarf von ca. 80-100 neuen Wohnungen in den nächsten 10 Jahren in Albersdorf 

auszugehen, davon noch ca. 50-60 im Einfamilienhausbau (bei tendenziell reduzierten 

Grundstücksgrößen). Je nach Entwicklungsmöglichkeiten und Bedarfen der umliegenden 

Gemeinden im Verflechtungsbereich können diese Zahlen auch höher ausfallen. Der Zuwachs 

resultiert in erster Linie aus der Attraktivität Albersdorfs als gut ausgestatteter Zentralort. 

Wie bereits erwähnt, müssen zur Siedlungsentwicklung zunächst Innenentwicklungspotentiale 

genutzt werden, um die Neuinanspruchnahme bisher unbebauter Flächen zu verringern. Für 

Albersdorf wurde im Jahr 2010 eine Baulückenanalyse erstellt, die nun aktualisiert und ergänzt 

wurde (ausführlich vgl. Anhang 1). Dabei wurden insgesamt 29 Flächenpotentiale innerhalb 

des Siedlungsraums betrachtet und bewertet. 

Im Ergebnis gibt es in Albersdorf Potential für ca. 11-13 Wohneinheiten (alle voraussichtlich im 

Ein- oder Zweifamilienhausbau), die im Innenbereich bzw. auf noch nicht erschlossenen 

Flächen in gültigen Bebauungsplänen in den nächsten Jahren erstellt werden könnten. 

Darüber hinaus bestanden zum Zeitpunkt der Untersuchung noch ca. 15 freie Baugrundstücke 

im Bebauungsplan Nr. 32, die jedoch alle veräußert waren, deren Bebauung bevorsteht und 

die dementsprechend nicht für den Bedarf im Planungszeitraum von ca. 10 Jahren zur 

Verfügung stehen. 

Für Einzelheiten zur Innenentwicklung und eine Übersicht über die bewerteten Potentiale wird 

auf Anhang 1 verwiesen. 

1.6 Standortalternativenprüfung 

Auch hierzu werden die Ausführungen aus der Aufstellung des ursprünglichen 

Bebauungsplans Nr. 35 dargestellt: 

Nach Klärung der Innenentwicklungspotentiale, die für eine Wohnbauentwicklung in Albersdorf 

zur Verfügung stehen, stellt sich die Frage, auf welchen Flächen der verbleibende Bedarf aus 

städtebaulicher Sicht am besten realisiert werden kann. Dafür wurde die 

Innenentwicklungsanalyse um eine Standortalternativenbetrachtung erweitert (vgl. Anlage 1). 

In diesem Zuge wurden 15 Außenbereichsflächen in Angliederung an die bestehende Ortslage 

aufgenommen und städtebaulich bewertet. Berücksichtigt wurden dabei auch fachplanerische 
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und raumordnerische Vorgaben und Ausweisungen sowie derzeitige Nutzung und 

Verfügbarkeit. Dabei wurden drei Flächen am nördlichen Siedlungsbereich sowie zwei zentral 

im Ort liegende Flächen als die am besten für eine Siedlungsentwicklung geeigneten 

identifiziert (s. Abb. 5). 

Abb. 5: Eignungsflächen für den Wohnungsbau aus städtebaulicher Sicht, ohne Maßstab

Kartengrundlage: Topographische Karte 1: 25.000, Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 35 bzw. der 19. FNP-Änderung ist ein Teil einer 

dieser Flächen und somit auch im Vergleich mit anderen Standortpotentialen der Gemeinde 

für eine Wohnbauentwicklung geeignet. Die Gemeinde berücksichtigt die Notwendigkeit, die 

städtebauliche Entwicklung in zeitlich angemessenem Umfang zu verwirklichen, weshalb 

zunächst nur diese und eine weitere Teilfläche (Bebauungsplan Nr. 34/15. FNP-Änderung) in 

die Bauleitplanung eingestellt wurde. 



Gemeinde Albersdorf 19. Änderung des Flächennutzungsplans Begründung

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf Seite 8

2. Planinhalte

Abb. 6: Übersicht der Flächennutzungsplanänderung, ohne Maßstab

2.1 Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der Planungsziele – insbesondere der bedarfsgerechten Versorgung der 

Gemeinde Albersdorf mit Wohnraum entsprechend ihrer Funktion als Schwerpunkt der 

Wohnungsbauentwicklung - wird die Plangebietsfläche als Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs. 

1 Nr. 1 Baunutzungsverordnung (BauNVO) dargestellt. Die Größenordnung entspricht dem 

ermittelten Wohnraumbedarf Albersdorfs als Schwerpunkt der Wohnungsbauentwicklung (s. 

Kap. 1.5). Um kein Überangebot zu schaffen wurde bereits mit der 15. Flächennutzungsplan-

Änderung parallel zur ursprünglichen Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 35 eine 

Wohnbaufläche in ähnlicher Größenordnung wieder in Fläche für die Landwirtschaft 

umgewandelt.

2.2 Verkehrliche Erschließung

Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über einen Anschluss an die 

bestehende Kreuzung Friedrich-Scheele-Straße, Greifenberger Straße und Gartenstraße. Der 
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Verkehr, der durch das neue Baugebiet entsteht, wird angesichts der Flächengröße kein Maß 

erreichen, dass die bestehende Bebauung unzumutbaren Auswirkungen aussetzt.  

2.3 Entwässerung 

Gemäß fachgutachterlicher Bodenuntersuchung lässt der Bodenaufbau im Plangebiet eine 

Versickerung von Niederschlagswasser nicht flächendeckend zu. Das im Plangebiet auf 

befestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser ist daher auf andere Weise zu sammeln. 

Auf Ebene der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 wird dafür ein Speicher- und 

Rückhaltebecken vorgesehen, das eine kontrollierte, gedrosselte Abgabe in die geeignete 

Vorflut ermöglichen. Nach Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde kann dies im 

Rahmen bereits bestehender Einleitgenehmigungen geschehen. Einzelheiten zur 

Entwässerung einschließlich der formal erforderlichen Bilanz der Auswirkungen auf den 

Wasserhaushalt (A-RW1-Berechnung) wurden im Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 35 mit den zuständigen Behörden und Stellen abgestimmt. 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt über Anschluss an das bestehende Kanalnetz mit 

Ableitung zur Kläranlage Albersdorf. Dort sind genügend Kapazitätsreserven für die 

Umsetzung des Vorhabens vorhanden. 

2.4 Natur- und Landschaft, Grün- und Freiflächen 

Die das Plangebiet umgebenden Knicks werden auf Ebene der Bebauungsplanänderung 

durch entsprechende Festsetzungen gesichert. So kann die biotopgerechte Entwicklung der 

Knicks bis auf erforderliche Durchbrüche für die Erschließung gesichert werden. Der Schutz 

vorhandener Einzelbäume wird auf Ebene des Bebauungsplans geregelt. 

Weitere Festsetzungen auf Ebene des Bebauungsplans regeln die Anlage von Grünflächen 

und Pflanzungen, um das Ortsbild positiv zu gestalten und das Kleinklima zu verbessern. 

2.5 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

Denkmalschutz 

Die Plangebietsflächen liegen im Bereich eines archäologischen Interessengebiets. Nach 

Auskunft des archäologischen Landesamts handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG 

um Stellen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort 

Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach grundsätzlich 

der Genehmigung des Archäologischen Landesamtes. Es haben bereits Voruntersuchungen 

durch das Landesamt im Plangebiet ohne Nachweis relevanter archäologischer Funde 

stattgefunden. Das Plangebiet wurde daraufhin zur Bebauung freigegeben. Daher bestehen 

keine Zweifel an der Vollziehbarkeit der Planung. 

Es wird auf § 15 DSchG verwiesen: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies 

unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde dem Archäologischen Landesamt 

mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die 

Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die 

Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. 
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Die für den Fund Verantwortlichen haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 

unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen 

von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 

Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 

Bodenbeschaffenheit. 

Abb. 7: Das Plangebiet liegt innerhalb eines Archäologischen Interessengebietes. Quelle: 

Digitalatlas Nord, Zugriff: Mai 2022, ohne Maßstab 

Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen und deren Beteiligung 

Grundsätzlich betrifft die Planung die Interessen von Kindern und Jugendlichen nicht im 

besonderen Maße über die Betroffenheit anderer Bevölkerungsgruppen hinaus, weshalb eine 

spezielle Beteiligung ausschließlich für diese Gruppe als nicht erforderlich angesehen wird. 

Ebenso wie andere Altersgruppen sind sie in erster Linie als potentielle zukünftige Bewohner 

oder Bewohner angrenzender Gebiete betroffen. Als spezielle Arten von Interessen können 

dabei insbesondere spezifische Anforderungen als Verkehrsteilnehmer sowie für 

Freizeiteinrichtungen angenommen werden. Der Flächennutzungsplan stellt lediglich die Art 

der Nutzung dar (Wohnbaufläche). Detaillierte Regelungen erfolgen auf der nachfolgenden 

Ebene des Bebauungsplans (z.B. Lage und Größe von Flächenfestsetzungen). Die genaue 

Ausgestaltung erfolgt auf weiteren, nachfolgenden Ebenen. Ebenso berücksichtigt die 

Gemeinde etwaige Planungsfolgen wie z.B. den größeren Bedarf an Betreuungs- und 

Bildungsangeboten durch neuen Einwohner.  

Wald 

In der Umgebung des Plangebiets befinden sich Waldflächen (s. Abb. 8). Im Westen grenzt 

der Geltungsbereich unmittelbar an die Waldfläche an. Allerdings sind in diesem Teil des 

Plangebiets nur Freiraumfestsetzungen vorgesehen (Regenrückhaltebecken, Fußweg, 
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Knicks, Grünfläche). Die Grenze des Waldabstands innerhalb des Plangebiets wird 

gekennzeichnet. Der Abstand zwischen den festgesetzten Baufenstern und den Waldflächen 

beträgt jeweils deutlich mehr als die gesetzlich (§ 24 WaldG SH) vorgeschriebenen 30 m.

Abb. 8: Darstellung der Waldflächen (grün) in der Umgebung des Plangebiets. Quelle: 

Umweltportal Schleswig-Holstein, Zugriff: August 2022, ohne Maßstab

Löschwasserversorgung

Die Löschwasserversorgung wird auf nachfolgenden Ebenen sichergestellt. Die Einrichtung 

geeigneter Entnahmestellen unter Berücksichtigung aller weiteren für die Brandschutzvor-

sorge notwendigen Regelungen wird im Rahmen der Erschließungsplanung abgestimmt und 

gesichert. 

Richtfunktrasse

In kürzester Entfernung ca. 20 m nordöstlich des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ver-

läuft eine Richtfunkverbindung. In der Regel sind von der Verbindung 30 m Schutzabstand 

mit baulichen Anlagen freizuhalten. Im vorliegenden Fall entstehen nach derzeitigem Kennt-

nisstand keine Konflikte mit der Planung.
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3. Umweltbericht 

Gemäß § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) sind die Gemeinden verpflichtet, für die Belange des 

Umweltschutzes nach § 1 (6) Nr. 7 und § 1 a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt werden und in einem 

Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 

3.1 Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes 

3.1.1 Angaben zum Standort 

Das Plangebiet befindet sich naturräumlich im Bereich der „Heide-Itzehoer-Geest“. Der 

Geltungsbereich der 19. Änderung des Flächennutzungsplans befindet sich am nordöstlichen 

Rand des Siedlungsgebiets der Gemeinde Albersdorf. Er umfasst das Flurstück 46 der Flur 6 

der Gemarkung Albersdorf und ist etwa 2,4 ha groß. Im Süden grenzt das Plangebiet an die 

bestehende Wohn-Bebauung der Greifenberger Straße, der Gartenstraße und der Friedrich-

Scheele-Straße an.  

Die Fläche des Plangebietes wird ackerbaulich (im Sommer 2022 als Maisacker) intensiv 

genutzt. Das Flurstück wird von Knicks gesäumt, wobei an der westlichen Seite, die direkt an 

den Feldweg grenzt, kein Knick vorhanden ist. Im südlichen Knick ist im Bereich der Zufahrt 

von der Friedrich-Scheele-Straße kein Knick vorhanden und weiter östlich wurde der Knick an 

zwei Stellen von Anwohnern der südlich liegenden Bebauung entfernt (HWo). Der gesamte 

südliche Knick grenzt an vorhandene Wohnbebauung, abschnittsweise fehlt hier auch die 

Strauchschicht (HWb). 

3.1.2 Art des Vorhabens  

Die Änderung des Flächennutzungsplans sieht die Umwandlung von Flächen für die 

Landwirtschaft in Wohnbaufläche (W) vor.  

Das Plangebiet wird über eine Zufahrt an die südlich gelegene Friedrich-Scheele-Straße an 

das öffentliche Straßennetz angebunden. 

Nähere Festsetzungen zur baulichen Nutzung werden auf der Ebene der parallel aufgestellten 

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 getroffen. 

3.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und 
Fachplanungen 

Fachgesetze und -verordnungen 

Für das Bauleitplanverfahren ist das Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017, zuletzt 

geändert am 10.09.2021, zu beachten. Darin sind insbesondere § 1 (6) Nr. 7, § 1 a, § 2 (4) 

sowie § 2 a BauGB bezüglich Eingriffsregelung und Umweltprüfung relevant. Es wird daher 

ein Umweltbericht als Teil der Begründung erstellt. 

Für die einzelnen Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden im 

Folgenden die in den Fachgesetzen und Fachplanungen festgelegten Ziele des 

Umweltschutzes dargestellt sowie die Art, wie diese im Bauleitplan berücksichtigt wurden. 
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Die auf Ebene der Europäischen Union bestehenden, in Gesetzen niedergelegten Ziele sind 

in nationales Recht übernommen worden und entsprechend in Bundesgesetzen festgelegt. 

Die Umweltschutzziele auf kommunaler Ebene sind in den Fachplänen 

Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan festgelegt. 

3.2.1 Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

Gesetzliche Vorgaben 

In § 1 (2) des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind allgemeine Anforderungen zur 

Sicherung der biologischen Vielfalt benannt: 

"Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem jeweiligen 

Gefährdungsgrad insbesondere eine lebensfähige Population wild lebender Tiere und 

Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume zu erhalten und der Austausch zwischen den 

Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen." 

Darüber hinaus heißt es im § 1 (3) Nr. 5 BNatSchG: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt zu 

erhalten.“ 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Inanspruchnahme von Flächen mit geringer bis allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz, 

- Ausgleichsmaßnahmen für Inanspruchnahme von Freiflächen, 

- Maßnahmen zur Erhaltung von Knicks erfolgen auf Ebene des Bebauungsplans 

- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG. 

3.2.2 Natura 2000 -Gebiete 

Gesetzliche Vorgaben 

Der § 31 des BNatSchG nennt die Verpflichtungen des Bundes und der Länder zum Aufbau 

und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000". 

Dieses besteht aus FFH-Gebieten gemäß Richtlinie 92/43/EWG sowie Vogelschutzgebieten 

gemäß Richtlinie 79/409/EWG. 

Nach § 34 (1) des BNatSchG bedeutet dies für Planungen und Projekte: 

"Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den 

Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie (…) geeignet sind, das 

Gebiet erheblich zu beeinträchtigen.“ 

Berücksichtigung: 

- Das nächstgelegene Natura-2000-Gebiet „Gieselautal“ ist mehr als 1 km vom 

Plangebiet entfernt. 
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3.2.3 Boden/ Fläche 

Gesetzliche Vorgaben 

Als Grundsatz der Bauleitplanung legt § 1 (5) des Baugesetzbuches fest: 

"Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu 

begrenzen.“ 

Das BNatSchG stellt den Bodenschutz im § 1 (3) Nr. 2 wie folgt dar: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Naturhaushalt erfüllen 

können.“ 

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) stellt den Bodenschutz im § 4 (1) Nr. 1 wie folgt 

dar: 

"Jeder, der auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche 

Bodenveränderungen nicht hervorgerufen werden.“

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Vor der planerischen Entscheidung für den Standort wurden Standortalternativen 

geprüft, 

- Maßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz werden auf Ebene des Bebauungsplans 

ergriffen, 

- Die Inanspruchnahme von Freifläche und der Grad der möglichen Überbauung und 

Versiegelung wird auf Ebene des Bebauungsplans geregelt. 

3.2.4 Wasser 

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben werden durch das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vorgegeben. In den unter § 5 

WHG aufgeführten allgemeinen Sorgfaltspflichten heißt es: 

„(1) Jede Person ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 

verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 

1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 

2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers 

sicherzustellen, 

3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und 

4. eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden.“ 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Bestehende Oberflächengewässer sind durch die Planung nicht betroffen, 
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- Die Begrenzung der Auswirkungen auf den Bodenwasserhaushalt durch Versiegelung 

wird auf Ebene des Bebauungsplans geregelt.  

- Das innerhalb des Planungsraumes anfallende Oberflächenwasser kann aufgrund 

der örtlichen Bodenbeschaffenheiten und der Grundwasserstände nicht vollständig 

ortsnah versickert werden. Das Wasser wird daher gesammelt und in die 

nächstgelegene Vorflut eingeleitet. 

3.2.5 Klima / Luft 

Gesetzliche Vorgaben 

Zielvorgaben nach § 1 (3) Nr. 4 BNatSchG sind: 

"Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 

insbesondere 4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege zu schützen (...); dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung 

insbesondere durch zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine besondere 

Bedeutung zu.“ 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Zur Erhaltung der Verdunstungsfähigkeit von Bodenfläche wird der Grad der möglichen 

Versiegelung auf Ebene des Bebauungsplans geregelt. 

- Festsetzungen von Grünflächen und Pflanzungen sowie zum Schutz von Knicks zur 

Verringerung von kleinklimatischen Auswirkungen wie starker Sonneneinstrahlung, die 

u.a. zu starker Erwärmung und der Verringerung der Luftfeuchtigkeit führt, können auf 

Ebene des Bebauungsplans geregelt werden. 

3.2.6 Landschaft 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 (4) BNatSchG sowie § 1 LNatSchG sind im besiedelten und unbesiedelten Bereich 

"die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft" auf 

Dauer zu sichern. 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Zur Begrenzung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild können auf Ebene des 

Bebauungsplans eingriffsmindernde Maßnahmen durchgeführt werden, wie die 

Höhenbegrenzung baulicher Anlagen und die Erhaltung von Knicks als prägende 

Landschaftsbestandteile, 

- mögliche Anpflanzung von Bäumen im Straßenraum können auf Ebene des 

Bebauungsplans festgesetzt werden 

- Vorgaben zur Gestaltung von nicht überbauten Flächen können auf Ebene des 

Bebauungsplans festgesetzt werden.  

3.2.7 Mensch und Gesundheitsschutz 
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Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 50 BImSchG sind raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen einander so 

zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem 

Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich 

vermieden wird. Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelästigung in der Bauleitplanung ist 

die DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ und die TA Lärm. Für die Bewertung der 

Geruchsbelästigung ist die Geruchsimmissions-Richtlinie – GIRL und die TA Luft maßgebend. 

Diese Ziele wurden insbesondere berücksichtigt durch: 

- Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien. 

3.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Als Kulturgüter sind Denkmale zu berücksichtigen (siehe Kap. 2.5). 

Gesetzliche Vorgaben 

Nach § 1 DSchG Schleswig-Holstein dienen Denkmalschutz und Denkmalpflege „dem Schutz, 

der Erhaltung und der Pflege der kulturellen Lebensgrundlagen. (…) Mit diesen Kulturgütern 

ist im Rahmen einer nachhaltigen Ressourcennutzung schonend und werterhaltend 

umzugehen.“

Berücksichtigung: 

- Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale oder Baudenkmale werden 

untersucht und berücksichtigt. 

3.2.9 Fachplanungen 

Landschaftsrahmenplan: 

Der Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum III (Stand Januar 2020) enthält für das 

Plangebiet in der Hauptkarte 1, Blatt 1 keine Darstellung. Das Plangebiet grenzt jedoch direkt 

an das „Wasserschutzgebiet Odderade“ der Zone III B. Die Landesverordnung 

(WasSchGOdderV SH 2009) gilt seit 01.01.2010. Neben den allgemeinen gesetzlichen 

Bestimmungen (z. B. Landeswassergesetz, Landesbauordnung und 

Landesnaturschutzgesetz) gelten in den WSG zusätzliche Bestimmungen zum Schutz des 

Grundwassers. In der Zone I (Fassungsbereich) gelten die strengsten Anforderungen, die über 

die Zone III A zur äußeren Zone III B abnehmen.  



Gemeinde Albersdorf 19. Änderung des Flächennutzungsplans Begründung 

Inge

Die Gemeinde Albersdorf ist ein 

"Gebiet mit besonderer 

Erholungseignung" (vgl. Abb. 9). Für 
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bb. 9: Ausschnitt Karte 2 Landschaftsrahmenplan 
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zum Aufbau eines Schutzgebiets- 

d Biotopverbundsystems übergeht. Die Gieselau ist ein markantes ca. 100 - 150 m breites 

ziales Abflusstal von besonderer landschaftlicher Vielfalt, das außerdem als FFH-Gebiet 

21-304 ausgewiesen ist. 

 weiteres nahegelegenes Eignungsgebiet zum Aufbau eines Schutzgebiets- und 

topverbundsystems befindet sich in östlicher Richtung. Es handelt sich hier um ein 

ßeres Waldgebiet (siehe Abb. 8, Begründung: Kap. 2.5).  Die Grenze des gesetzlichen 

ldabstands ist in der nachfolgenden Bebauungsplanung zu berücksichtigen. 

n Auswirkungen auf die im Umgebungsbereich verzeichneten Gebiete mit besonderer 

nung zum Aufbau eines Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems ist nicht auszugehen. 

b. 10: Ausschnitt Karte LLUR, Darstellung aller Schutzgebiete, Stand: Juni 2022 

 Karte 3 des Landschaftsrahmenplans zeigt für das Plangebiet keine Darstellungen. 
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Das Plangebiet liegt außerhalb von Schutzgebieten (gem. BNatSchG/ LNatSchG), von 

Kompensationsflächen und außerhalb von maßgeblichen Wiesenvogelbrutgebieten (vgl. Abb. 

10). 

Das Plangebiet liegt innerhalb von archäologischen Interessengebieten (vgl. Begründung Kap. 

2.5). Hier wird auf § 15 DSchG verwiesen. 

In der Umgebung bis 1 km Abstand zum Plangebiet befinden sich keine Natura-2000-Gebiete. 

Landschaftsplan: 

Im gültigen Landschaftsplan der Gemeinde Albersdorf (Stand:1995) sind die Flächen des 

Plangebietes im Bestand als Ackerfläche dargestellt. 

Das Plangebiet wird weitgehend von Knicks begrenzt. Diese sind nach § 30 BNatSchG i.V.m. 

§ 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG geschützt. Die im Landschaftsplan dargestellten Knicks (s. Abb. 

11) stimmen nicht ganz mit den Gegebenheiten vor Ort überein. Im Bereich der Zufahrten von 

Süden und Westen sind im Bestand keine Knicks vorhanden (siehe auch Biotopkartierung). 

In der Karte „Maßnahmen“ ist die Fläche des Gebietes der Flächennutzungsplanänderung 

ebenfalls als Ackerfläche dargestellt. Nördlich der Plangebietsfläche ist eine 

Maßnahmenfläche zur Aufforstung vorgesehen, die vorhandene Waldstücke miteinander 

verbinden soll. Die Fläche des Plangebietes liegt außerhalb der im Landschaftsplan 

festgelegten „Tabuzonen für die Siedlungsentwicklung“ (vgl. Plan vom 28.03.1995, Abb. 12). 

Die Fläche der Flächennutzungsplanänderung grenzt direkt an vorhandene Wohnbebauung 

an und liegt innerhalb der im Landschaftsplan gekennzeichneten Siedlungsfläche. Somit kann 

die vorliegende Planung aus dem Landschaftsplan abgeleitet werden.  
b. 11: Ausschnitt L-Plan „Bestand“
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b. 12: Karte „Tabuzone für die Siedlungsentwicklung“ Quelle: Landschaftsplan
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 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

 Ermittlung der Umweltauswirkungen der Planung wird auf Basis des 

dschaftsrahmenplanes, des Landschaftsplanes und weiterer umweltbezogener 

rmationen sowie einer Ortsbegehung im September 2022, Februar und April 2023, eine 

utzgutbezogene Bestandsaufnahme durchgeführt, die wesentlichen Auswirkungen der 

nung beschrieben und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit bewertet. 

ächst werden die einzelnen Wirkfaktoren des Vorhabens dargestellt. Dies dient als 

hmen für die Bewertung der Umweltschutzgüter im Bestand und die Prognose der 

weltauswirkungen in jedem Schutzgut, die in den anschließenden Kapiteln vorgenommen 

rden. 

.1 Die Wirkfaktoren des Vorhabens 

rch die 19. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Albersdorf werden durch 

 Ausweisung einer Wohnbaufläche Eingriffe in eine bisher landwirtschaftlich genutzte 

che vorbereitet. 

 diesem Vorhaben gehen vielfältige Wirkungen, nachfolgend Wirkfaktoren genannt, aus, 

 positive und negative Auswirkungen auf die Schutzgüter haben können. Um diese 

swirkungen ermitteln und beschreiben zu können, muss der Ist-Zustand der Schutzgüter 

eils zu den Wirkfaktoren des Vorhabens in Beziehung gesetzt werden. 
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Die Wirkungskette kann wie folgt veranschaulicht werden: 

Vorhaben => Wirkfaktoren => Schutzgüter => Auswirkungen 

An dieser Stelle werden deshalb erst einmal die verschiedenen Wirkfaktoren des Vorhabens 

dargestellt. Diese Darstellung orientiert sich an der Aufzählung aa) bis hh) der Anlage 1 zu 

§ 2 (4) und § 2 a Satz 2 Nummer 2 BauGB. Gleichzeitig wird – soweit möglich – verdeutlicht, 

auf welche Schutzgüter die Faktoren in erster Linie wirken. 

Wirkfaktoren aa) infolge des Baus und des Vorhandenseins des geplanten Vorhabens 

und bb) infolge der Nutzung natürlicher Ressourcen. 

Die Realisierung des geplanten Vorhabens führt zu temporären und dauerhaften Wirkungen 

sowie zu einer temporären und dauerhaften Nutzung natürlicher Ressourcen. Temporäre 

Wirkungen sind zumeist auf die Bauphase beschränkt, während dauerhafte Wirkungen sowohl 

von dem Vorhandensein des Vorhabens als auch von seinem Betrieb ausgehen. 

Die Wirkfaktoren des Vorhabens und die damit verbundene Nutzung natürlicher Ressourcen 

sowie die potenziell betroffenen Schutzgüter werden in der folgenden Tabelle 4 

zusammengetragen. 

Anlagebedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Flächeninanspruchnahme Biotope, Tiere und Pflanzen 

Fläche 

Versiegelung Biotope, Tiere und Pflanzen 

Boden, Wasser 

Baubedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Lärm- und Staubemissionen Mensch und Gesundheit 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Beeinträchtigungen von Knicks Biotope, Tiere und Pflanzen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren Betroffenes Schutzgut 

Erhöhtes Verkehrsaufkommen Mensch und Gesundheit 

Tiere 

Lärm- und Lichtemissionen Mensch und Gesundheit 

Biotope, Tiere und Pflanzen 

Zunahme von Bewegungen von Menschen Biotope, Tiere und Pflanzen 

Tabelle 1: Wirkfaktoren des Vorhabens 

cc) Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 

Aufgrund des Charakters der Planung (Nutzung als Wohnbaufläche) ist mit erheblichen 

Emissionen von Schadstoffen oder Strahlung nicht zu rechnen. Eine erhebliche Belästigung 

durch weitere Emissionen wie z. B. Lärm und Staub kann zeitlich begrenzt durch 
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Baumaßnahmen entstehen. Schallemissionen beim Betrieb werden im nicht im erheblichen 

Bereich liegen. 

dd) Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung 

Abfälle fallen in der Bau- und in der Betriebsphase des Vorhabens an. Hierbei wird es sich bei 

Art und Menge um übliche Abfälle von Baumaßnahmen und von Haushalten handeln. Hier 

sind keine Wirkungen zu erwarten, da für die Abfälle vorgegebene Entsorgungswege 

bestehen. Die Abfallentsorgung über die Satzung des Kreises geregelt und durch die 

Schmutzwasserentsorgung sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

ee) Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt durch 

Unfälle oder Katastrophen 

Das Plangebiet befindet sich nicht im Umkreis von Betriebsbereichen, die der Störfall-

Verordnung nach der 12. BImSchV (Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes) unterfallen. Für das im Flächennutzungsplan vorgesehene  

Vorhaben sind daher keine Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit für schwere Unfälle oder 

Katastrophen zu erwarten. 

Von dem Vorhaben selbst gehen keine Wirkungen aus, die gravierende Risiken für die o. a. 

Schutzgüter verursachen können. 

ff) Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

Auswirkungen der Planung auf Natura 2000-Gebiete sind nicht zu erwarten, da im Abstand 

über 1 km zum Plangebiet keine Natura 2000-Gebiete liegen. 

In Verbindung mit angrenzenden Planungen könnten sich theoretisch die sehr begrenzten 

Beeinflussungen der Umwelt kumulieren und dadurch zu erheblichen Auswirkungen auf 

verschiedene Schutzgüter führen. Entsprechende Planungen werden jedoch von der 

Gemeinde Albersdorf nicht verfolgt und Planungen anderer in dieser Hinsicht, die zu solchen 

Kumulierungseffekten führen könnten, sind nicht bekannt. 

gg) Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima und der Anfälligkeit 

gegenüber den Folgen des Klimawandels 

Die messbaren Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima werden sich nur kleinräumig auf 

das Mikroklima auswirken. 

Klimaschädliche Emissionen werden durch die allgemeinen gesetzlichen Regelungen auf ein 

technisch vertretbares Maß reduziert. Darüber hinaus reichende erhebliche Auswirkungen auf 

das Klima sind nicht erkennbar. 

Die Anfälligkeit des Vorhabens auf die Folgen des Klimawandels, wie beispielsweise die 

erhöhte Sonneneinstrahlung und infolgedessen besondere Erwärmung von Flächen im 

Plangebiet wird bei Umsetzung der Planung nicht wesentlich erhöht, da ausreichend 

unversiegelte Fläche verbleibt und durch Baum- und weitere Gehölzpflanzungen im Plangebiet 

Verdunstungseffekte und Beschattung gefördert werden, die positiv auf das Kleinklima 

einwirken. 
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hh) Eingesetzte Techniken und Stoffe 

Die bei dem Vorhaben voraussichtlich zum Einsatz kommenden Techniken und Stoffe 

entsprechen dem Stand der Technik und werden üblicherweise durch gesetzliche Vorgaben 

geregelt. Hier sind keine gravierenden Wirkungen zu erwarten. 

3.3.2 Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

4.3.2.1 Bestand Biotoptypen 

Der Bestand an Biotoptypen im Plangebiet wird im Folgenden auf Grundlage einer 

Biotoptypenkartierung durch eine Ortsbegehung im Sommer 2022 und Februar 2023 

beschrieben. 

Bezeichnung und Code der Biotoptypen orientieren sich an der „Kartieranleitung und 

Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein“ Hrsg. LLUR, Fassung vom 

02.05.2022. 

Der Bestand an Biotoptypen im Plangebiet des Bebauungsplans wird auch in der 

Biotoptypenkarte (siehe Abbildung 3) dargestellt. Folgende Biotope wurden kartiert: 

AAy Intensivacker (auf der Ackerfläche wurden im Jahr 2021 Mais angebaut)  

HWo Knickwall ohne Gehölze 

HWy Typischer Knick 

HWb Durchwachsener Knick 

HB  Gebüsch, Gehölz im Siedlungsbereich 

SVu  unversiegelter Weg

SGg urbanes Gehölz im besiedelten Bereich 

Agrenzend an das Plangebiet wurden folgende Biotoptypen kartiert: 

SVs  vollversiegelter Weg/ Verkehrsfläche 

SG  Grünfläche im besiedelten Bereich 

GA  artenarmes Wirtschaftsgrünland (hier: Weide) 

Im weiteren Umfeld befinden sich folgende Biotoptypen: 

SEb  Sportplatz (hier Tennisplätze und Fußballplatz) 

ABw Weihnachtsbaumplantage 

WM  Laubmischwald (hier überwiegend Buchen) 



Gemeinde Albersdorf 19. Änderung des Flächennutzungsplans Begründung 

Ingen

A )

Vor

ode

unw

Die

bes

Erfa

Auc

aus

3.3.

Zur

Plan

Bei 

wur

kein

bis 

eine

Bei 

Riss

ode

Ruh

Flüg

Som

Wal
bb. 13: Biotopkartierung (ohne Maßstab, Datum der Planzeichnung: April 2023
ieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH  Grossers Allee 24  25767 Albersdorf Seite 23 

kommen von Pflanzenarten im Geltungsbereich, die als gefährdet gelten (Rote Listen) 

r besonders geschützt sind, sind aufgrund der Biotopstruktur im Plangebiet 

ahrscheinlich. 

 Farn- und Blütenpflanzenarten, die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt sind, 

iedeln jeweils spezielle Standorte, die im Plangebiet nicht vorhanden sind. Bei der 

ssung der Biotope und Pflanzen zum Bebauungsplan wurden diese Arten nicht gefunden. 

h aufgrund mangelnder Verbreitung sind Vorkommen dieser Pflanzenarten im Plangebiet 

zuschließen.

2.2 Bestand Fauna 

 Fauna sind im Landschaftsplan keine spezifischen Angaben über Artenvorkommen für das 

gebiet enthalten.   

der Begehung im September 2022 und Februar 2023 für den vorliegenden Fachbeitrag 

den im eigentlichen Plangebiet keine Tierartenvorkommen beobachtet. Es waren auch 

e Hinweise auf Vorkommen erkennbar. Eine gezielte Erfassung wurde nicht durchgeführt 

auf die Untersuchung der Gehölze und Bäume auf Quartierseignung für Fledermäuse und 

 augenscheinliche Untersuchung der Ackerfläche auf mögliche Bodenbrüter. 

der Begutachtung der vorhandenen Gehölze konnten keine Strukturen wie Baumhöhlen, 

e oder Spalten in der Rinde vorgefunden werden, die für Fledermäuse als Wochenstube 

r Winterquartier geeignet wären. Die Nutzung des Plangebietes als Fortpflanzungs- und 

estätte durch gehölzbewohnende Fledermausarten kann somit ausgeschlossen werden. 

e über längere Distanzen, wie etwa beim jährlichen Zug in die Winterquartiere bzw. 

merlebensräume sind über dem Plangebiet prinzipiell möglich. Die naheliegenden 

dflächen bieten auch die Möglichkeit Fledermäusen als Jagdhabitat zu dienen. Jagdflüge 
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von Fledermäusen entlang des Waldrandes und der Knicks sind wahrscheinlich. Aufgrund der 

geplanten Erhaltung der Knicks mit den Überhältern wird hier keine Beeinträchtigung 

fliegender Fledermäuse erwartet.  

Entsprechende Habitatstrukturen stehen außerdem in der näheren Umgebung des 

Eingriffsbereiches in ausreichendem Umfang zur Verfügung.  

Die Artengruppe Fledermäuse bleibt daher in der Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbots-

tatbestände unberücksichtigt. 

Da - bis auf die Artengruppe Fledermaus - keine systematische Erfassung von 

Tierartenvorkommen erfolgte, wird eine Potenzialabschätzung für das Plangebiet und 

Umgebung vorgenommen, in der die Lebensraumeignung für Tierarten bewertet wird. 

Vorkommen von Fischottern sind im Raum Albersdorf und Umgebung bisher nicht 

nachgewiesen. Die für eine mögliche Wiederbesiedelung relevanten Fließgewässer liegen 

außerhalb des Plangebietes, so dass die Art Fischotter für die Planung nicht relevant ist.  

Vorkommen weiterer Säugetierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (z.B. Haselmaus) sind 

aufgrund mangelnder Verbreitung oder aufgrund fehlender Habitatstrukturen auszuschließen.  

Für große Säugetiere der Feldflur ist das Plangebiet grundsätzlich geeignet, weist jedoch keine 

besondere Bedeutung auf. 

Amphibien und Reptilien: Amphibien und Reptilien der Arten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie haben hohe spezifische Ansprüche an ihre Lebensräume. Das Plangebiet und der 

direkte Umgebungsbereich bieten hinsichtlich der Lage und Habitatausstattung jedoch keine 

entsprechenden Laichgewässer, Feuchtbereiche oder grabbare Offenstellen als Lebensraum 

für Amphibien- und die Reptilienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Wirbellose: Da naturnahe Gewässer, Feuchtbiotope, Alt- bzw. Totholzbestände, 

Gehölzbestände und ähnliche Habitate fehlen, ist das Plangebiet als Lebensraum seltener 

bzw. gefährdeter Wirbellosen-Arten, z.B. aus den Artengruppen Libellen, Heuschrecken, 

holzbewohnende Käfer, nicht geeignet.  

Vögel: Der Gehölzbestand von Knicks ist als Lebensraum gehölzbrütender Vögel 

grundsätzlich geeignet. Für Vogelarten der knickreichen Feldflur mit besonderen 

Standortansprüchen weist das Plangebiet aufgrund der Habitatstruktur und aufgrund von 

Störquellen (u.a. landwirtschaftliche Nutzung) keine geeigneten Bedingungen für 

Brutvorkommen auf. Andere, allgemein häufiger vorkommende gebüschbrütende Vogelarten 

wie Heckenbraunelle und Klappergrasmücke können dagegen in den Gehölzen der Knicks 

potenziell geeigneten Lebensraum finden. 

In den randlichen Gehölzbeständen der Knicks ist aufgrund der eingeschränkten 

Lebensraumeignung nicht von Vorkommen besonders anspruchsvoller Arten auszugehen, die 

gemäß Roten Listen als im Bestand gefährdet gelten oder besonders selten sind. Diese in 

diesem Bereich nicht zu erwartenden Arten weisen neben spezifischen Habitatanforderungen 

auch eine hohe Sensibilität gegenüber Störungen auf.  

Wie oben ausgeführt, weist der Knickbestand insgesamt eine mittlere Wertigkeit als 

Tierlebensraum auf.  

Ackerflächen sind für Wiesenbrüter wie Kiebitz und Feldlerche grundsätzlich als Lebensraum 

geeignet. Durch die Nähe zum Wohngebiet dieser Flächen im Plangebiet, die als optische und 

akustische Störquelle wirken, ist eine Eignung als Brutgebiet für diese beiden 
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Bodenbrüterarten jedoch eingeschränkt. Darüber hinaus halten Kiebitze und Feldlerchen 

vergleichsweise hohe Fluchtdistanzen zu Vertikalstrukturen wie z. B. den vorhandenen Knicks 

im Plangebiet ein, was eine Eignung als Bruthabitat weiter mindert. Von einem Brutvorkommen 

der beiden Arten im Plangebiet ist entsprechend nicht auszugehen. 

Brutvorkommen ungefährdeter Bodenbrüterarten mit geringerer Störungsempfindlichkeit bzw. 

geringeren Anforderungen an ihr Bruthabitat bezüglich der Sichtfreiheit, wie z.B. Fasan sind 

jedoch grundsätzlich möglich.  

Bewertung 

Die Ackerfläche innerhalb des Plangebietes ist eine Fläche von allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz im Sinne des „Runderlasses zum Verhältnis der naturschutz-rechtlichen 

Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums und des 

Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 9. 

Dezember 2013). 

Die Knicks sind in ihrer Biotopwertigkeit insgesamt höher einzustufen sind als die Ackerfläche.  

Für Wiesenvögel der gefährdeten Arten (Kiebitz, Feldlerche etc.) ist das Plangebiet gemäß 

Potenzialabschätzung als Brutgebiet und als Rastgebiet aufgrund der nahen Siedlungsbe-

stände und der ackerbaulichen Nutzung ungeeignet. Es wird auch im Ergebnis der 

Begehungen nicht von Vorkommen ausgegangen.  

Für Bodenbrüter der ungefährdeten Arten besteht ein Vorkommenspotenzial. 

3.3.2.4 Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

- Bauliche Veränderungen und Eingriffe in das Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

Die geplante Wohnbaufläche liegt in Bereichen mit geringer bis allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz. Auf Ebene der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 werden Bauweisen und 

Art der Bebauung entsprechend dem Bestand in den umgebenden Wohngebieten festgesetzt. 

Im sich aus dem Flächennutzungsplan entwickelnden Wohngebiet werden Wohngebäude 

errichtet und Straßen angelegt. Hierdurch werden größtenteils Flächen mit geringer bis 

allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz in Anspruch genommen. 

Das Lebensraumpotenzial für bodenbrütende Vogelarten der Offenlandschaft auf der 

Ackerfläche im Plangebiet fällt bei Umsetzung der Planung fort. 

Auf Ebene des Bebauungsplans werden Festsetzungen zum Schutz von Knicks getroffen. 

Durchbrücke durch Knicks für die erforderliche Erschließung sind nicht vermeidbar.  

- Ausnahmen vom Knickschutz 

Für die Beeinträchtigung oder Beseitigung von Knicks ist eine Ausnahmegenehmigung vom 

naturschutzrechtlichen Knickschutz erforderlich. Ein Knickausgleich ist durch Anlage neuer 

Knicks ist nachzuweisen. 

Für notwendig zu beseitigende Knicks für Zufahrten und Zugänge zum und im Plangebiet sind 

Knicks im Verhältnis 1 : 2 zu ersetzen. Aus der Beseitigung des geschützten Knicks ergibt sich 

das Erfordernis eines gleichwertigen Knickausgleichs. Überhälter sind nicht betroffen. 
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Der erforderliche Umfang des Knickausgleiches wird auf Eben des Bebauungsplans ermittelt. 

- Auswirkungen durch die Wohnnutzung 

Von der Wohnnutzung auf den Grundstücken können Störungen wie Bewegungen, Licht- und 

Lärmemissionen ausgehen. Im Artenbestand der Knicks wird bereits von 

störungsunempfindlichen Arten ausgegangen.  

In der Umgebung des Plangebietes ist ein relativ dichtes Knicknetz vorhanden, so dass die in 

den Knicks vorkommenden Arten nach Umsetzung der Planung weiterhin ausreichenden 

Lebensraum vorfinden werden. Die Arten werden somit durch die Nutzungen im Wohngebiet 

voraussichtlich nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

Auf Ebene des Bebauungsplans können Festsetzungen zum Schutz von Knicks, Bäumen und 

deren Wurzelbereichen getroffen werden (z.B. durch freizuhaltende Knickschutzstreifen 

Abstand von Baugrenzen oder Einzäunungen).  

Es ist zudem davon auszugehen, dass zumindest in einem Teil der Gärten mit der Anpflanzung 

von Gehölzen auf niedrigem Niveau auch neuer Lebensraum für Tiere entsteht. 

Insgesamt wird bei Umsetzung der Planung nicht von erheblichen Beeinträchtigungen der 

Knicks im Randbereich des Plangebietes durch die nachfolgende Wohnnutzung 

ausgegangen. 

3.3.2.5 Artenschutzrechtliche Bewertung 

Über die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung hinaus sind in der Bauleitplanung Aussagen 

zur Berücksichtigung der Vorschriften des besonderen Artenschutzes (§ 44 

Bundesnaturschutzgesetz), d. h. zur Betroffenheit besonders und streng geschützter Arten zu 

treffen. 

Im Ergebnis der Lebensraumpotenzialabschätzung sind lediglich bodenbrütende Vögel 

planungsrelevant. Für die relevanten Arten dieser Artengruppen wurde daher eine Prognose 

der artenschutzrechtlichen Tatbestände bei Umsetzung des Bebauungsplanes vorgenommen. 

Zur Vermeidung möglicher Verstöße gegen Zugriffsverbote werden Vermeidungsmaßnahmen 

entwickelt. 

Zum Artenschutz ist der § 44 BNatSchG zu beachten, nach dem  

1. die Verletzung oder Tötung wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten,  

2. die erhebliche Störung wild lebender Tiere der streng geschützten Arten und der 

europäischen Vogelarten, 

3. das Beschädigen und Zerstören von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von Tieren der 

besonders geschützten Arten sowie 

4. die Entnahme, Beschädigung und Zerstörung von Pflanzen der besonders geschützten 

Arten 

verboten sind (Zugriffsverbote, § 44 Abs. 1 BNatSchG).  
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Für Vorhaben innerhalb eines Bebauungsplans, für die die Flächennutzungsplanänderung die 

Voraussetzung schafft, gilt, dass bei Betroffenheit von streng geschützten Tierarten (hier Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), von europäischen Vogelarten oder von 

bestandsgefährdeten Arten gemäß Rechtsverordnung ein Verstoß gegen das o.g. Verbot Nr. 

3 nur dann vorliegt, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin 

erfüllt ist.  

Für das Verbot Nr. 1 gilt, dass ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungsverbot vorliegt, 

wenn sich durch die unvermeidbare Beeinträchtigung durch das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten signifikant erhöht. (§ 44 Abs. 5 

BNatSchG). Für das Verbot Nr. 2 gilt, dass eine erhebliche Störung dann vorliegt, wenn sich 

durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. 

Nach der Potenzialabschätzung zur Lebensraumeignung für Tiere und Pflanzen im vorigen 

Abschnitt sind Brutvorkommen von Bodenbrütern der ungefährdeten Arten auf der Ackerfläche 

unwahrscheinlich, jedoch nicht sicher auszuschließen. 

Die Betroffenheit streng geschützter Tier- und Pflanzenarten (hier Arten des Anhangs IV der 

FFH-Richtlinie) sind nicht zu erwarten.  

Bestandsgefährdete Arten gemäß Rechtsverordnung sind nicht relevant, da eine entsprechen-

de Rechtsverordnung derzeit nicht besteht. 

Bodenbrütende Vögel der ungefährdeten Arten 

Brutvorkommen von Bodenbrütern der ungefährdeten Arten auf der Freifläche im Plangebiet 

sind unwahrscheinlich, jedoch nicht sicher auszuschließen. Die Verbotstatbestände werden 

aufgrund des allgemeinen Vorkommenspotenzials nicht artbezogen, sondern für die gesamte 

Artengilde „Bodenbrüter der ungefährdeten Arten“ geprüft. 

Aufgrund der Lebensweise der Bodenbrüter besteht die Gefahr, dass bei Bauarbeiten auf Frei-

flächen des Plangebietes während der Brut- und Aufzuchtzeit besetzte Nester durch die 

Bautätigkeit zerstört, Vögel verletzt oder getötet bzw. deren Gelege zerstört werden. Zur 

Vermeidung des Verstoßes gegen das Zugriffsverbot Nr. 1 sind daher geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen, hier eine Bauzeitenregelung für Arbeiten auf Freiflächen außerhalb 

der Brutzeit, zu treffen. 

Die Baufeldräumung zur Herstellung der Erschließungsstraßen und Bauflächen muss im Zeit-

raum zwischen 1. Oktober und Ende Februar erfolgen. Dieser Zeitraum liegt außerhalb der 

Brut- und Aufzuchtzeit der Jungtiere der potenziell betroffenen Vogelarten. 

Alternativ können Bauarbeiten innerhalb des Zeitraumes Anfang März bis Ende September 

begonnen werden, wenn zuvor bei einer Begehung durch eine fachkundige Person festgestellt 

wird, dass in dem Bereich des Plangebietes keine Brutgeschäfte von Vögeln stattfinden oder 

begonnen werden. Die Bauarbeiten müssen dann unmittelbar nach der Begehung beginnen. 

Um eine Ansiedlung von Vögeln zu unterbinden, sollten im gesamten Eingriffsgebiet 

gegebenenfalls ergänzend Maßnahmen zur Vergrämung durchgeführt werden.  
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Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Beginn die Baumaßnahmen zeitnah fortgesetzt 

werden und es damit zu regelmäßigen Störungen kommt, so dass sich Tiere der potenziell 

betroffenen Arten nicht innerhalb der Bauflächen ansiedeln werden. 

Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot des Verletzens und Tötens von Tieren ist bei Einhaltung 

der Bauzeitenregelung oder bei Einhaltung der alternativ aufgezeigten Maßnahmen nicht 

gegeben. 

Für potenziell im Wirkbereich außerhalb der Eingriffsflächen vorkommende Vogelarten sind 

keine erheblichen Störungen zu erwarten, da die entsprechenden Arten als Vögel der 

Siedlungsflächen gegenüber Lärm und optischen Emissionen nicht besonders empfindlich 

sind. Die betreffenden Bereiche sind darüber hinaus bereits aufgrund der bestehenden 

Siedlungsstrukturen entsprechenden Wirkungen ausgesetzt. Eine wesentliche Erhöhung bis 

zu erheblicher Störung ist nicht zu erwarten.  

Die potenziell betroffenen Arten sind in der Brutplatzwahl flexibel und suchen sich jährlich neue 

Brutplätze. Die in Anspruch genommene ackerbaulich genutzte Plangebietsfläche ist relativ 

kleinflächig. Die Bodenbrüter können auf außerhalb gelegene Flächen ausweichen. Es kann 

daher davon ausgegangen werden, dass für die betroffenen Populationen die ökologische 

Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten durch entsprechen-

de vorhandene Ausweichmöglichkeiten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Eine erhebliche Störung bzw. Beschädigen oder Zerstörung von Fortpflanzungs-, Ruhestätten 

oder anderen Lebensstätten von bodenbrütenden Vögeln ist bei Umsetzung der Planung nicht 

zu erwarten (Zugriffsverbote Nr. 2 und 3). 

Gehölzbrüter im Bereich der Knicks  

- Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG (Verletzen, Töten von Tieren) 

Verstöße gegen das Zugriffsverbot Nr. 1 (Tötungs- und Verletzungsverbot) betreffend 

gehölzbrütender Vögel können eintreten, wenn Gehölze beseitigt werden, die zum Zeitpunkt 

der Beseitigung zur Brut oder Jungenaufzucht genutzt werden. Das Entfernen von Bäumen, 

Hecken und anderen Gehölzen ist gemäß § 39 (5) Nr. 2 BNatSchG in der Zeit vom 1. März bis 

30. September verboten. Dies ist bei der Beseitigung von Gehölzen in den entfallenden 

Knickabschnitten zu beachten. Diese sind daher im Zeitraum Oktober bis Februar zu 

beseitigen. Mit dem Beachten dieser Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung können Verstöße 

gegen das Zugriffsverbot Nr. 1 vermieden werden.  

- Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG (Störungsverbot) 

Erhebliche Störungen für Vogelarten in der Umgebung des Plangebietes durch das Vorhaben 

und somit Verstöße gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.2 BNatSchG 

(Störungsverbot) können auf Grundlage der Potenzialabschätzung und der Wirkungsanalyse 

ausgeschlossen werden. 

- Zugriffsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr.3 BNatSchG (Schutz von Fortpflanzungs- u. Ruhestätten) 

Mit der Beseitigung von Knickabschnitten ist der Verlust von Brutgebiet für Gehölzbrüterarten 

verbunden. 
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Der Verlust liegt in einem geringen Umfang. Die betroffenen Gehölzbrüter der ungefährdeten 

Arten sind in der jährlichen Brutortwahl weitgehend flexibel. In verbleibenden Knickabschnitten 

innerhalb des Plangebietes sowie in Bereichen außerhalb des Plangebietes sind 

Gehölzbestände in großen Umfang vorhanden, die eine ähnliche oder bessere Habitateignung 

aufweisen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die betroffenen Gehölzbrüter 

keine Schwierigkeiten haben werden, neue Brutmöglichkeiten in der Umgebung der 

Eingriffsflächen zu finden und zu nutzen. 

Der dauerhafte Verlust von Brutgebiet ist bezogen auf die ökologische Funktion der 

betroffenen Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang zu werten. Gemäß § 44 Abs. 

5 BNatSchG liegt kein Verstoß gegen das Zugriffsverbot nach Nr. 3 vor, wenn deren 

ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt ist. Dies ist für die 

betroffenen Gehölzbrüter der ungefährdeten Arten wie ausgeführt zu erwarten. 

Gegen das Zugriffsverbot nach § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG wird somit nicht verstoßen. 

Fazit der artenschutzfachlichen Bewertung: 

Der Flächennutzungsplan bereitet Eingriffe in eine bislang landwirtschaftlich genutzte Fläche 

vor. Bei der Umsetzung des nachfolgenden Bebauungsplanes können Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 Nr.1 BNatSchG (Tötungs- und Verletzungsverbot) betreffend 

gehölzbrütende Vogelarten eintreten. Dies kann durch das Beachten der Ausschlussfrist für 

Gehölzbeseitigung vermieden werden. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 Abs. 5 

BNatSchG) werden nicht erforderlich.  

Die folgende artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme ist zu beachten und wird in die 

Planung aufgenommen: 

Bauzeitenregelung: Die Baufeldräumung zur Herstellung der Erschließungsstraßen und Bau-

flächen muss im Zeitraum zwischen 1. Oktober und Ende Februar erfolgen. Dieser Zeitraum 

liegt außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeit der Jungtiere der potenziell betroffenen Vogelarten. 

Alternativ können Bauarbeiten innerhalb des Zeitraumes Anfang März bis Ende September 

begonnen werden, wenn zuvor bei einer Begehung durch eine fachkundige Person festgestellt 

wird, dass in dem Bereich des Plangebietes keine Brutgeschäfte von Vögeln stattfinden oder 

begonnen werden. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Verbotstatbestände des § 44 

Bundesnaturschutzgesetz zum Artenschutz bei Beachtung der oben genannten 

Vermeidungsmaßnahmen nicht berührt werden. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (§ 44 

(5) BNatSchG) werden nicht erforderlich. 

3.3.2.6 Natura-2000-Gebiete 

Gemäß § 34 BNatSchG ist eine Prüfung von Vorhaben auf ihre Verträglichkeit mit den Schutz- 

und Erhaltungszielen von Gebieten durchzuführen, die durch die Richtlinie 92/43/EWG zur 

Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-

Richtlinie) und durch die Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung wildlebender Vogelarten 

geschützt sind. EU-Vogelschutzgebiete und Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung nach 

FFH-Richtlinie bilden das Europäische Schutzgebietsnetz ‚Natura 2000‘.  
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Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sind durch die Planung nicht 

betroffen. 

3.3.3 Schutzgut Boden / Fläche 

Die Bodenschutz- und Flächenbelange werden in der Umweltprüfung hinsichtlich der 

Auswirkungen des Planungsvorhabens, der Prüfungen von Planungsalternativen und der 

Ermittlung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation von 

Beeinträchtigungen geprüft. Insbesondere der vorsorgende Bodenschutz ist in der 

Bauleitplanung ein zentraler Belang, der im vorliegenden Umweltbericht in den 

entsprechenden Abschnitten jeweils gesondert behandelt wird. 

Die Umweltprüfung orientiert sich in diesem Aspekt an dem im Auftrag der 

Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) erstellten Leitfaden „Bodenschutz in der 

Umweltprüfung nach BauGB“ (2009). 

Die Bewertung der Bodenfunktionen im Plangebiet erfolgt nach dem Runderlass „Verhältnis 

der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ (Gemeinsamer Runderlass des 

Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume vom 9. Dezember 2013). 

Das Plangebiet liegt naturräumlich in der Schleswig-Holsteinischen Geest, hier in der Heide- 

Itzehoer Geest. Angaben zum Boden im Plangebiet werden dem Umweltatlas SH, sowie der 

Bodenuntersuchung entnommen. 

Gemäß Umweltatlas handelt es sich im Plangebiet um Braunerde aus Geschiebedecksand 

über Geschiebesand. Als Bodenarten werden Lehmsande über Sand genannt.  

Abb. 14:  Bodentypen im Bereich des Plangebietes  

(Quelle: Umweltatlas SH, Entnahme am 30.11.23)   

In dem geotechnischen Gutachten vom 12.01.2023 (Geo-Rohwedder) werden folgende 

Homogenbereiche festgestellt:  

• Homogenbereich A humose Deckschicht / Auftragsboden 
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• Homogenbereich B Sand/ schluffiger Sand / toniger Sand 

• Homogenbereich C Schluff/ toniger Schluff/ sandiger Schluff 

Im Erschließungsbereich stehen zum überwiegenden Teil ortsübliche Kulturböden an. Es 

handelt sich zum überwiegenden Teil um ortsübliche Mutterböden, die eine Mächtigkeit von 

0,4 m bis. 0,7 m aufweisen. Als gewachsener Baugrund folgen unterhalb der Mutterböden 

gemischtkörnige Böden. In Teilbereichen wurden Schluffe, die als Geschiebelehme anstehen, 

in weicher bis steifer Konsistenz angetroffen, die bereichsweise durch eisenschüssige 

Sandlagen gebändert sind. Im Gutachten wird festgestellt, dass im Geschiebelehm/ -mergel 

mit der Einlagerung von einzelnen Steinen bis zur Größe von Blöcken (Findlingen) sowie mit 

stark wasserführenden Sand- und Kieseinlagerungen zu rechnen ist. Der Boden ist gem. 

Gutachten nur in Teilbereichen für eine Versickerung geeignet.  

Der Boden im Plangebiet weist laut Umweltportal eine geringe bodenfunktionale 

Gesamtleistung auf (Quelle: https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste). 

Wasser wurde in Tiefen zwischen 0,6 und 5,7 m unter GOK festgestellt. In dem 

Bodengutachten wird darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei den Bohrwasserständen 

um einen Momentaufnahme handelt, die keinen Rückschluss auf die üblichen Stau- und 

Schichtenwasserstände zulässt. 

In dem Boden wurden keine relevanten Schadstoffe ermittelt.  

Die vorhandenen Bodentypen sind mit Ausnahme des Oberbodens nicht besonders selten 

oder empfindlich. Entsprechend wird bei den Böden im Plangebiet im Bestand von einer 

allgemeinen Bedeutung des Bodens für den Bodenschutz ausgegangen. Der Oberboden ist 

bei Baumaßnahmen u.a. durch gesonderte Lagerung zu schützen. 

Bewertung der Auswirkungen 

Durch Bodenversiegelungen wird die Speicher- und Filtereigenschaft des Bodens stark 

verändert und eingeschränkt. Bodenversiegelungen führen zu erheblichen und nachhaltigen 

Veränderungen im gesamten Ökosystem Boden. Durch Versiegelung fällt Boden als Standort 

für Vegetation und als Lebensraum für Bodenorganismen fort. Bei Teilversiegelung bleiben 

diese Bodenfunktionen eingeschränkt erhalten, da der Boden in eingeschränktem Maße 

durchlässig bleibt. 

Die natürliche Bodenfruchtbarkeit wird durch eine Versiegelung der Böden massiv 

beeinträchtigt. Wenn der Boden dauerhaft von Luft und Wasser abgeschlossen ist, geht die 

Bodenfauna zugrunde, welche wiederum wichtige Funktionen für den Erhalt und die 

Neubildung von fruchtbaren Böden erfüllt. Daher bedingt die Versiegelung den Verlust 

landwirtschaftlicher Flächen und fruchtbarer Böden als Ressource für die Produktion von 

Nahrungs- und Futtermitteln, Energiepflanzen und nachwachsenden Rohstoffen. 

Mit der Umsetzung der Planung sind umfangreiche Bodenversiegelungen und Maßnahmen 

zum Bodenaustausch verbunden. Das Planungsziel wird auf im Bestand unversiegelten 

Flächen umgesetzt, daher sind bei Umsetzung der Planung erhebliche Beeinträchtigungen im 

Schutzgut Boden zu erwarten. 
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uelle: Umweltatlas SH, Entnahme am 30.11.23)   

ertung der Auswirkungen 

rflächenbefestigungen wirken sich auch auf den Wasserhaushalt im Boden aus, indem die 

sickerungsfähigkeit des Bodens in den betreffenden Flächen verringert wird. Um den 

wirkungen der zusätzlichen Flächenversiegelung entgegenzuwirken, wurde gemäß 

eitsblatt A-RW 1 eine Wasserhaushaltsbilanzierung für den Planungsraum durchgeführt. 

 auch mit der Erschließung des B.-Plans weiterhin einen möglichst naturnahen 

sserhaushalt zu gewährleisten, wurden im B.-Plan nur geringe Grundflächenzahlen 

esetzt, wodurch der Anteil der versiegelten Flächen bereits reduziert wird. Aufgrund der 

ichen Bodenverhältnisse lässt sich eine planmäßige Versickerung von Oberflächenwasser 
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innerhalb des Planungsraumes nur in Teilbereichen umsetzen, so dass ein der überwiegende 

Anteil des Oberflächenwassers in das geplante Regenrückhaltebecken eingeleitet wird. Das 

dort gesammelte Wasser wird zunächst in das Regenwasserkanalnetz der Gemeinde 

Albersdorf eingeleitet, über dann es dann dem Vorfluter 0124 des Sielverbandes Obere 

Gieselau zugeführt wird.  

In Kap. 2.3 wird die Entwässerung erläutert und der Wasserhaushaltsbilanz sind weitere 

Details zu entnehmen.  

Das Grundwasser wird gemäß der vorliegenden Baugrundgutachten bei Umsetzung der 

Planung nicht beeinträchtigt, da die Abweichung der versickerungswirksamen Flächenanteile 

im veränderten Zustand vom potenziell naturnahen Wasserhaushalt bei unter 5% liegt. 

Darüber hinaus müssen bei der Bemessung, beim Bau und beim Betrieb der herzustellenden 

Versickerungsanlagen innerhalb des Planungsraumes die Vorgaben des DWA-Arbeitsblattes 

138 (Versickerung von Niederschlagswasser) eingehalten werden. Erhebliche 

Beeinträchtigungen im Schutzgut Wasser sind daher nicht zu erwarten. 

3.3.5 Schutzgut Klima / Luft 

Bestand 

In seiner Grundausprägung wird das Klima im Raum Albersdorf wie in ganz Schleswig-Holstein 

von den in Nordeuropa vorherrschenden Großwetterlagen wie Westwindströmungen, 

subtropischen Hochdruckgebieten (Azoren) und polaren Tiefdruckgebieten bestimmt. 

Charakteristisch sind ausgeglichene Temperaturen mit relativ kühlen Sommer- und milden 

Wintertemperaturen bei hohen Niederschlägen. 

Das Kleinklima im Plangebiet wird durch die Freiflächen und die Knicks bestimmt. Die Knicks 

dienen als Windschutz und zur Abschwächung des Windes. Die Lage des Plangebietes 

zwischen sowohl Siedlungsbestand als auch Offenlandschaft mit Kaltluftentstehung und der 

weitgehend ungehinderte Luftaustausch sorgen für ein ausgeglichenes Kleinklima. 

Prognose und Bewertung der Auswirkungen 

Flächenversiegelungen können sich grundsätzlich auf das Kleinklima in den betroffenen 

Flächen auswirken, indem die Verdunstung herabgesetzt und die Erwärmung bei 

Sonneneinstrahlung verstärkt wird. Bei der Realisierung der baulichen Nutzung werden die 

Auswirkungen auf dieses Schutzgut voraussichtlich nicht im erheblichen Bereich liegen, da 

der verbleibende Gehölzbestand sowie die geplante Neupflanzung von Bäumen und Gehölzen 

sowie der weitgehend ungehinderte Luftaustausch mit der angrenzenden Freifläche für ein 

ausgeglichenes Kleinklima sorgen werden. 

Belastungen der Luft durch Schadstoffe aus dem Kfz-Verkehr sind aufgrund der geringen 

Verkehrsbelastung nicht anzunehmen. 

Erhebliche Beeinträchtigungen im Schutzgut Klima / Luft sind daher nicht zu erwarten. 
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3.3.6 Schutzgut Landschaft 

Bestand 

Das Orts- und Landschaftsbild wird anhand der Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit 

bewertet. 

Das Plangebiet wird von der landwirtschaftlichen Nutzung und dem Knick mit Überhältern 

geprägt. An das Plangebiet grenzen im Süden und Westen (Sportplatz) Siedlungsfläche und 

im Osten und Norden landwirtschaftlich genutzte Fläche, die großräumig von Knicks 

eingefasst ist 

Bewertung der Auswirkungen 

Mit der vorliegenden Planung erfolgt eine bauliche Erweiterung am östlichen Ortsrand von 

Albersdorf. Damit ist eine dauerhafte Veränderung des Landschafts- und Ortsbildes durch 

Einbeziehung von Offenlandschaft in den Siedlungsraum verbunden. 

Die bestehenden Knicks im Plangebiet bleiben als prägende Landschaftselemente 

größtenteils erhalten. Zur Gestaltung des neuen Wohngebietes werden im Bereich der 

Straßenverkehrsfläche Bäume gepflanzt und Grünflächen angelegt. 

Auf der Bebauungsplanebene können Festsetzungen zur Minderung der Auswirkungen 

vorgesehen werden, z.B. Bauhöhenbeschränkungen. 

3.3.7 Schutzgut Mensch 

Bestand 

Erholungseignung 

Die Gemeinde Albersdorf ist ein "Gebiet mit besonderer Erholungseignung" (vgl. Abb. 9). Der 

Wald auf der östlichen und westlichen unweit des Plangebietes weisen für Fußgänger mit den 

vorhanden Fußwegen eine gute Erholungsmöglichkeit auf. 

Das Plangebiet selbst weist darüber hinaus nur geringe Erholungseignung auf, da 

Wegebeziehungen durch das Plangebiet fehlen.  

Bei Umsetzung der Planung ist keine erhebliche Veränderung zu erwarten.  

Emissionen 

Aus dem neuen Wohngebiet werden voraussichtlich keine wesentlichen Emissionen von Lärm 

o.ä., die für die umliegenden Nutzungen und Flächen relevant wären, ausgehen. 

Immissionen 

Landwirtschaftliche Flächen grenzen im Norden und Osten an das Plangebiet. Die aus einer 

ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub 

und Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet einwirken. Diese Immissionen 

werden durch die bestehenden und zu erhaltenden Knicks im Norden des Plangebietes in ihrer 

Wirkung gedämpft. 

Von Straßenverkehr sind aufgrund der Lage am Rand eines Wohngebiets keine 

unverträglichen Lärmimmissionen zu erwarten. Auch durch die Sportplatznutzung 
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nordwestlich des Plangebiets sind nach fachlicher Voruntersuchung aufgrund des Abstands 

und der topographischen Lage keine erheblichen Immissionen zu erwarten. 

Abwasser/ Abfall 

Die Entsorgung des anfallenden Schmutzwassers und des anfallenden Oberflächenwassers 

wird im Kapitel 3.3.4 zum Schutzgut Wasser beschrieben. 

Die Abfallbeseitigung ist durch die Satzung über die Abfallwirtschaft im Kreis Dithmarschen 

vom 01.01.2016 geregelt und wird durch die Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithmarschen 

(AWD) sichergestellt. 

Störfallbetriebe / Unfallvorsorge / Gesundheit 

Die Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder 

Katastrophen ist im Umweltbericht zu prüfen. Zwischen schutzbedürftigen Nutzungen und 

Betriebsbereichen nach der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) sind zur Vermeidung von 

Auswirkungen angemessene Abstände nachzuweisen. Das sich aus der im 

Flächennutzungsplan ausgewiesenen Wohnbaufläche entwickelnde Wohngebiete auf 

Bebauungsplanebene gilt als schutzbedürftige Nutzung. 

Im Umfeld des Plangebiets befindet sich keine Betriebe, die der Störfall-Verordnung 

unterliegen. 

Es wird daher davon ausgegangen, dass für das sich aus dem Flächennutzungsplan 

ergebende geplante Vorhaben keine Auswirkungen aufgrund der Anfälligkeit für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. 

Die Gemeinde Albersdorf ist nicht in der „Auflistung der Gemeinden mit bekannten 

Bombenabwürfen“ (Anlage zur Kampfmittelverordnung Schleswig-Holstein) aufgeführt, daher 

ist eine Kampfmittelbelastung unwahrscheinlich. 

Bewertung der Auswirkungen 

Bezüglich Emissionen sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. 

Immissionen 

Erhebliche Umweltauswirkungen durch Immissionen sind nicht zu erwarten. 

Abwasser, Abfall 

Bei Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Vorgaben sind erhebliche 

Umweltauswirkungen nicht zu erwarten. 

Störfallbetriebe / Unfallvorsorge / Gesundheit 

Bezüglich Störfallbetriebe, Unfallvorsorge und zum Gesundheitsschutz sind erhebliche 

Umweltauswirkungen nicht zu erwarten. 
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3.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Bestand 

Bau- und Bodendenkmäler 

Für das Plangebiet liegen nach derzeitigem Stand bezüglich Bau- und Bodendenkmale 

Hinweise vor, dass es sich bei der überplanten Fläche um Stellen handelt, die gem. § 12 Abs. 

2 S. 6 DSchG als Flächen gelten, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu 

vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden (vgl. Kap. 2.5 der Begründung). 

Voruntersuchungen des archäologischen Landesamtes haben jedoch keine relevanten Funde 

ergeben. Daher wurde die Fläche für die Umsetzung der Planung freigegeben. 

Weiterhin wird ausdrücklich auf § 15 DSchG verwiesen: 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 

Gemeinde dem Archäologischen Landesamt mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für 

die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks, 

auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 

Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die für den Fund Verantwortlichen haben das 

Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne 

erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung 

erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische 

Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen 

und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Bewertung der Auswirkungen 

Bei Beachtung der Hinweise zu Kulturdenkmalen wird nicht von erheblichen negativen Aus-

wirkungen im Schutzgut Kulturgüter ausgegangen. 

Sonstige Sachgüter 

Die landwirtschaftliche Nutzung wird durch eine Ausweisung als Wohnbaufläche abgelöst. 

Damit verbunden ist ein Flächenverlust für die landwirtschaftliche Nutzung. Der baulichen 

Nutzung wird in der planerischen Abwägung aus städtebaulichen Gründen im Plangebiet der 

Vorzug gegeben. 

Insgesamt wird daher nicht von erheblichen negativen Auswirkungen in diesem Schutzgut 

ausgegangen. 

3.3.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter können sich gegenseitig in 

unterschiedlichem Maße beeinflussen. Beispielsweise wird durch den Verlust von Freifläche 

durch Flächenversiegelung der Anteil an Vegetationsfläche verringert, wodurch indirekt auch 

das Kleinklima beeinflusst werden kann. 

Im vorliegenden Fall werden durch weitere Faktoren, wie z. B. Luftaustausch mit der 

Umgebung, diese Wechselwirkungen kompensiert und nicht im wesentlichen Bereich liegen. 

Die Umweltfolgen der möglichen Wechselwirkungen sind insgesamt als gering zu beurteilen. 

Eine Verstärkung der erheblichen Umweltauswirkungen durch sich negativ verstärkende 

Wechselwirkungen ist im vorliegenden Plangebiet nicht zu erwarten. 
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3.3.10 Zusammenfassende Prognose 

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen werden zunächst in der folgenden Tabelle für 

jedes Schutzgut kurz dargestellt und anschließend in einer Gesamtprognose 

zusammengefasst. 

Umweltauswirkungen Grad der  
Beeinträchtigung

Biotope, Tiere, 

Pflanzen, Biol. Vielfalt 

Natura-2000-Gebiete 

Inanspruchnahme von Freifläche geringer bis 

allgemeiner Bedeutung 

Knickdurchbrüche für Erschließung  

Keine Beeinträchtigung durch die Planung 

+ 

+ 

O 

Boden 

Fläche 

Beeinträchtigung von Bodenfunktionen durch 

Flächenversiegelung 

Inanspruchnahme von Freifläche 

++ 

+++ 

Wasser 
Beeinträchtigungen des Bodenwasserhaushaltes 

durch Flächenversiegelung 
++ 

Klima, Luft Veränderung des örtlichen Kleinklimas durch 

Flächenversiegelung 
+ 

Landschaft Bebauung von Freifläche ++ 

Mensch: 

Erholungseignung Plangebiet nicht öffentlich zugänglich O 

Immissionen Schallimmissionen durch Verkehr gering O 

Kultur-, Sachgüter Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern + 

Wechselwirkungen Verstärkung von erheblichen Auswirkungen O 

Tabelle 4: Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter und ihre Bewertung 

+++ starke Beeinträchtigung, ++ mittlere Beeintr., + geringe Beeintr., O keine Beeintr. 

Die Bestandsaufnahme der Schutzgüter und die Beschreibung der Umweltauswirkungen 

zeigen, dass von der Flächeninanspruchnahme Flächen von allgemeiner Bedeutung für den 

Naturschutz betroffen sind. Das Schutzgut Boden wird dort, wo die Flächen versiegelt werden, 

erheblich beeinträchtigt. 

Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, hier Gesundheitsschutz, und Tiere durch 

Lärmimmissionen bzw. Bewegungen von Menschen aus der Wohnnutzung werden nicht im 

erheblichen Bereich liegen. Bei Beachtung der Hinweise zu Kulturdenkmalen wird nicht von 

erheblichen negativen Auswirkungen im Schutzgut Kulturgüter ausgegangen. 

Durch die Bebauung von Freifläche wird das Landschaftsbild beeinträchtigt. Durch die 

Erhaltung der überwiegenden Teile der Knicks als wertgebende Landschaftselemente, wird die 

Beeinträchtigung vermindert. Ebenso führt die Nachpflanzung der Knicks und die Anlage von 

einer Grünfläche im Plangebiet zu einer Verminderung der Beeinträchtigung. 

Zur Minimierung der Auswirkungen auf geschützte Tierarten sind artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßnahmen zu treffen. 
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Darüber hinaus gehen von dem Vorhaben keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen 

aus. 

3.3.11 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der 

  Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die Flächen im Plangebiet im Bestand in ihrer 

Biotop- und Nutzungsstruktur, wie sie unter Ziffer 4.3.1 bis 4.3.9 schutzgutbezogen als 

Basisszenario (Bestandssituation) beschrieben sind, voraussichtlich bestehen. 

Die Entwicklung des Umweltzustandes wird sich bei Nichtdurchführung der Planung 

voraussichtlich nicht wesentlich von dem beschriebenen Basisszenario unterscheiden. 

Ohne die vorbereitende Änderung des Flächennutzungsplans könnte ein nachfolgender 

Bebauungsplan nicht rechtskräftig werden. Die bisher unversiegelten Flächen blieben 

unversiegelt. Diese Flächen sind von geringer bis allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz. 

Der Knickdurchbruch würde unterbleiben. Das Plangebiet würde vermutlich weiterhin 

landwirtschaftlich genutzt werden. 

Insgesamt sind somit bei Nichtdurchführung der Planung keine negativen und keine 

wesentlichen positiven Auswirkungen zu erwarten, mit Ausnahme der Erhaltung der 

Bodenfruchtbarkeit im Plangebiet. 

3.4 Vermeidung, Verhinderung, Minimierung und Ausgleich 

3.4.1 Vermeidung, Schutz und Minimierung 

Die Flächennutzungsänderung bereitet Eingriffe auf Ebene des nachfolgenden 

Bebauungsplans vor. Auf der Ebene des Bebauungsplans sind Eingriffe zu unterlassen bzw. 

zu minimieren. Unter Vermeidung ist jedoch nicht der Verzicht auf das Vorhaben als solches 

zu verstehen. Zu untersuchen ist jedoch die Vermeidbarkeit einzelner seiner Teile und die 

jeweils mögliche Verringerung der Auswirkungen auf die Schutzgüter. 

Aufgrund der Wahl eines größtenteils intensiv landwirtschaftlich genutzten Standortes mit 

geringer bis allgemeiner Bedeutung für den Naturschutz und der Erhaltung des Großteils des 

vorhandenen Knicks fallen die Umweltauswirkungen im Schutzgut Biotope, Tiere und Pflanzen 

gering aus. Der Eingriff ins Schutzgut Boden mit der damit einhergehenden Versiegelung ist 

dagegen eine erhebliche Beeinträchtigung. Die übrigen Schutzgüter werden nur geringfügig 

von der Planung beeinträchtigt und erfordern keine weiteren Ausgleichs- oder 

Vermeidungsmaßnahmen. 

3.4.1.1 Vorsorgender Bodenschutz 

Auf Ebene des Bebauungsplans erfolgen Festsetzungen zur Begrenzung von Versiegelung 

auf das erforderliche Maß (z.B. über Grundflächenzahl GRZ, Straßenbreite). Des Weiteren 

können Festsetzungen zum Schutz von Knicks und Einzelbäumen festgesetzt werden (z.B. 

Schutzstreifen, Abstand von Baugrenzen). Durch geeignete Maßnahmen kann sichergestellt 

werden, dass diese Bereiche auch während der Bauphase nicht durch Zwischenlagerung, 

Verunreinigungen oder Bodenverdichtungen beeinträchtigt werden. 
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Bei der Anlage eines Baugebietes sind die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes 

(§ 1 BBodSchG i. V. mit § 1a Abs. 2 BauGB) zu berücksichtigen. Es ist auf einen sparsamen 

und schonenden Umgang mit dem Boden zu achten. Im Sinne der Vermeidung bzw. 

Minimierung von Eingriffswirkungen auf das Schutzgut Boden sind daher folgende Vorgaben 

im Rahmen der Erschließungsplanung und -ausführung zu beachten. 

- Sinnvolle Baufeldunterteilung, um flächendeckende, ungeregelte Befahrungen zu 

vermeiden. Trennung der Bereiche für Bebauung-, Freiland-, Grünflächen etc., 

- Schädliche Bodenverdichtungen/ Befahrungen auf nicht zur Überbauung 

vorgesehenen Flächen vermeiden, Baustraßen (Stahlplatten bzw. Baggermatratzen 

sind mit einzuplanen), 

- Keine Erdarbeiten und kein Befahren bei hoher Bodenfeuchte/ nasser Witterung, 

- Vor Beginn des Erdbaus ist sämtliches Oberflächen- und Stauwasser abzuleiten, 

- Die Baugruben sind zu jeder Zeit wasserfrei zu halten (offene / geschlossene 

Wasserhaltung), 

- Ausreichende Flächenbereitstellung für Baustelleneinrichtung, Lagerung von 

Baumaterialien, Bodenzwischenlagerung, 

- Bodenzwischenlagerung: sauber getrennt nach humosem Oberboden und Unterboden 

in profilierten und geglätteten Mieten. Maximale Mietenhöhe 2 m, 

- Ordnungsgemäßes und schadloses Wiederverwerten des auf dem Baufeld 

verbleibenden Bodenmaterials und Verwerten des überschüssigen Materials. 

Beachtung der DIN 19731, 

- Mutterboden, der nicht als Oberboden auf dem Baufeld verwertet werden kann, ist auf 

landwirtschaftliche Flächen aufzubringen oder in anderen Bereichen wieder als 

Mutterboden zu verwenden. Mutterboden darf nicht zur Auffüllung von Bodensenken 

o. Ä. genutzt werden. Der Schutz des Mutterbodens ist gemäß § 202 BauGB zu 

sichern, 

- Anlage von Baustraßen und Bauwegen nach Möglichkeit nur dort, wo später befestigte 

Wege und Plätze liegen. Vor der Anlage von Bauwegen ist der humose Oberboden zu 

entfernen und zwischen zu lagern. Beim Rückbau von temporären Bauwegen muss 

der gesamte Wegeaufbau entfernt und danach der natürliche Bodenaufbau 

wiederhergestellt werden. Entstandene Unterbodenverdichtungen sind zu lockern, 

- Errichtung von Bauzäunen, um die Knickflächen und dazugehörigen Schutzstreifen vor 

dem Befahren zu schützen. 

3.4.1.2 Landschaftsbild 

Auf Ebene des Bebauungsplanes können Festsetzungen getroffen werden, die die 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes verringern (z.B. Knickschutz, Begrenzung von 

Gebäudehöhen). 
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3.4.1.3 Knickerhaltung, -schutz und -pflege 

Gemäß der „Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ (Erlass des Ministeriums für 

Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 20.01.2017, Amtsblatt 

06.02.2017; Schl.-H.) sind Knicks an ihrem Standort, also auch im Siedlungsraum, geschützt. 

Ein Knick, der innerhalb oder angrenzend an einen Bebauungsplan liegt, kann nur dann als 

unbeeinträchtigt im Sinne des Gesetzes beurteilt werden, wenn die Bebauung einen 

ausreichenden Abstand hält. Zum dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der Knicks werden 

daher auf Ebene des Bebauungsplans entsprechende Maßnahmen getroffen (z.B. 

Schutzstreifen, Abstand der Baugrenzen von Knickwall und Überhältern, Einfriedung). 

Knickschutzstreifen sind gemäß § 9 (1) Nr. 10 BauGB von jeglicher Bebauung, Versiegelung, 

Einfriedung sowie Aufschüttungen und Abgrabungen freizuhalten. 

Die naturschutzrechtlich geschützten Knicks sind auf der Grundlage des 

Landesnaturschutzgesetzes, hier § 21 Abs. 4 LNatSchG, sowie des Erlasses mit den 

Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz des Landesumweltministeriums vom 

20.01.2017 i. d. jeweils geltenden Fassung, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.  

Die Gemeinde Albersdorf wird auf die Pflicht hingewiesen, die Knicks zu schützen und 

sachgerecht gem. Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz zu pflegen.  

3.4.1.4 Neuanpflanzung von Laubbäumen und Gehölzen 

Auf Ebene des Bebauungsplans können im Bereich der Straßenverkehrsfläche zu pflanzende 

Bäume festgesetzt werden. Diese Maßnahme trägt zur Gestaltung und Durchgrünung des 

Plangebietes bei, verbessert das Kleinklima und erhöht die Verdunstung innerhalb des 

Plangebietes. 

3.4.1.5 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

Nach der Potenzialabschätzung zur Lebensraumeignung für Tiere und Pflanzen sind 

Brutvorkommen von Bodenbrütern der ungefährdeten Arten auf der Ackerfläche 

unwahrscheinlich, jedoch nicht sicher auszuschließen. 

Folgende artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen sind zur Vermeidung von 

Verstößen gegen die Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG umzusetzen: 

Die Baufeldräumung zur Herstellung der Erschließungsstraßen und Bauflächen sowie das 

Entfernen von Bäumen, Hecken und anderen Gehölzen muss im Zeitraum zwischen 1. 

Oktober und Ende Februar erfolgen. Dieser Zeitraum liegt außerhalb der Brut- und 

Aufzuchtzeit der Jungtiere der potenziell betroffenen Vogelarten. 

Alternativ können Bauarbeiten innerhalb des Zeitraumes Anfang März bis Ende September 

begonnen werden, wenn zuvor bei einer Begehung durch eine fachkundige Person festgestellt 

wird, dass in dem Bereich des Plangebietes keine Brutgeschäfte von Vögeln stattfinden oder 

begonnen werden. Die Bauarbeiten müssen dann unmittelbar nach der Begehung beginnen. 

Um eine Ansiedlung von Vögeln zu unterbinden, sollten im gesamten Eingriffsgebiet 

gegebenenfalls ergänzend Maßnahmen zur Vergrämung durchgeführt werden.  
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Es wird davon ausgegangen, dass ab dem Beginn die Baumaßnahmen zeitnah fortgesetzt 

werden und es damit zu regelmäßigen Störungen kommt, so dass sich Tiere der potenziell 

betroffenen Arten nicht innerhalb der Bauflächen ansiedeln werden. 

Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot des Verletzens und Tötens von Tieren ist bei Einhaltung 

der Bauzeitenregelung oder bei Einhaltung der alternativ aufgezeigten Maßnahmen nicht 

gegeben. 

3.4.2 Ausgleich 

Mit Umsetzung der Planung verbleiben bei Berücksichtigung der Vermeidung und 

Verminderung erhebliche Beeinträchtigungen im Schutzgut Boden / Fläche, die auszugleichen 

sind (vgl. Kap. 4.3.3). Dies bezieht sich auf die zulässige Versiegelung im Wohngebiet. 

Die Ausgleichsermittlung erfolgt auf Basis des gemeinsamen Runderlasses des 

Innenministeriums und des Ministeriums für Energiewende, Umwelt und ländliche Räume 

(vom 09. Dezember 2013 – IV 268/V 531 – 5310.23 - ‚Verhältnis der naturschutzrechtlichen 

Eingriffsregelung zum Baurecht’). Gemäß Anlage zum Runderlass „Verhältnis der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ sind bei Flächen mit allgemeiner 

Bedeutung für Natur und Landschaft bei Vollversiegelung (VV) Flächen im Verhältnis 1 : 0,5 

aus der landwirtschaftlichen Nutzung zu nehmen und zu einem naturbetonten Biotoptyp zu 

entwickeln (Ausgleichsmaßnahmen). 

Die erforderliche Größe des Ausgleichs ergibt sich auf Ebene des Bebauungsplans, da erst 

hier die Details zu Flächennutzung, Versiegelung und zum Maß der Eingriffe ermittelt und 

bewertet werden kann. Auch die Festlegung der Art und Weise des Ausgleichs sowie 

erforderliche Maßnahmen erfolgen auf Ebene des Bebauungsplans. Dies betrifft auch Eingriffe 

in Knicks, soweit sie unvermeidlich sind. Sie sind entsprechend auszugleichen. 

Ausgleichsmaßnahmen werden über Ökokonten erfolgen. Details zum Ausgleich werden auf 

Eben des Bebauungsplans dargestellt.  

3.4.3 Überwachung von Maßnahmen 

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Minimierung sowie zum Ausgleich 

werden auf Eben des  Bebauungsplans dargelegt. Die Umsetzung der Maßnahmen wird über 

einen Durchführungsvertrag gesichert. 

Sofern die Maßnahmen innerhalb und außerhalb des Plangebietes, insbesondere die 

Neuanlage der Knicks, ordnungsgemäß hergestellt und nicht widerrechtlich beseitigt werden, 

kann von einer nachhaltigen Umsetzung der Maßnahmen ausgegangen werden, so dass eine 

zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich ist. Gleiches gilt für die Einhaltung der Abstände 

baulicher Anlagen zum Knickbestand und die ordnungsgemäße Pflege desselben. 

Die Gemeinde behält sich ein Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht 

ordnungsgemäßen Zustand vorliegen oder sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft 

herausstellen. 
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3.5 Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten

3.5.1 Standortalternativen

Nach Klärung der Innenentwicklungspotentiale, die für eine Wohnbauentwicklung in Albersdorf 

zur Verfügung stehen, stellt sich die Frage, auf welchen Flächen der verbleibende Bedarf aus 

städtebaulicher Sicht am besten realisiert werden kann. Dafür wurde die 

Innenentwicklungsanalyse um eine Standortalternativenbetrachtung erweitert (vgl. Anlage 1). 

In diesem Zuge wurden 15 Außenbereichsflächen in Angliederung an die bestehende Ortslage 

aufgenommen und städtebaulich bewertet. Berücksichtigt wurden dabei auch fachplanerische 

und raumordnerische Vorgaben und Ausweisungen sowie derzeitige Nutzung und 

Verfügbarkeit. Dabei wurden drei Flächen am nördlichen Siedlungsbereich sowie zwei zentral 

im Ort liegende Flächen als die am besten für eine Siedlungsentwicklung geeigneten 

identifiziert (s. Abb. 14). 

Abb. 14: Eignungsflächen für den Wohnungsbau aus städtebaulicher Sicht, ohne Maßstab

Kartengrundlage: Topographische Karte 1: 25.000, Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein
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Der Geltungsbereich der 19. Flächennutzungsplanänderung ist ein Teil einer dieser Flächen 

und somit auch im Vergleich mit anderen Standortpotentialen der Gemeinde für eine 

Ausweisung als Wohnbaufläche geeignet. Die Gemeinde berücksichtigt die Notwendigkeit, die 

städtebauliche Entwicklung in zeitlich angemessenem Umfang zu verwirklichen, weshalb 

zunächst nur diese und eine weitere Teilfläche (Bebauungsplan Nr. 34/15. FNP-Änderung) in 

die Bauleitplanung eingestellt wird.  

3.5.2 Planungsalternativen innerhalb des Plangebietes 

Bei Umsetzung der Planung aus Ebene des Bebauungsplans wird der im Plangebiet 

vorhandenen Ackerboden durch Versiegelung und Umnutzung der landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen. Die natürliche Bodenfruchtbarkeit der ertragreichen Böden im Plangebiet 

wird durch die Umsetzung der Planung nachhaltig beeinträchtigt. 

Das Gebiet der Flächennutzungsplanänderung wird als Wohnbaufläche dargestellt. 

Planungsalternativen innerhalb des Plangebietes ergeben sich erst auf Ebene des 

Bebauungsplans. Es wird davon ausgegangen, dass ein kleineres Baugebiet wirtschaftlich 

nicht tragbar ist und auf Grund der Nachfrage ein kleineres Gebiet unweigerlich zu weiteren 

Flächennutzungsplanänderungen führen würde, um den Bedarf zu befriedigen.  Diese 

Planungsalternative wurde daher nicht weiterverfolgt. 

3.6 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

3.6.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Die zur Untersuchung der Umweltauswirkungen verwendeten Quellen und angewendeten 

Verfahren, Methoden, Anleitungen etc. werden in den entsprechenden Abschnitten genannt 

bzw. beschrieben. 

Technische Verfahren wurden bei der Durchführung der Umweltprüfung nicht angewandt. Die 

Bestandsaufnahme basiert auf einer Auswertung bestehender Unterlagen auf Kreis-, 

Gemeinde- und Projektebene sowie auf den im Rahmen von Ortsterminen gewonnenen 

Erkenntnissen. 

Besondere Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben sind nicht aufgetreten, 

technische Lücken oder fehlende Kenntnisse wurden nicht festgestellt. 

3.6.2 Überwachung der Umweltauswirkungen 

Die Überwachung der Umweltauswirkungen („Monitoring“) dient der Überprüfung der 

planerischen Aussagen zu prognostizierten Auswirkungen, um erforderlichenfalls zu einem 

späteren Zeitpunkt noch Korrekturen der Planung oder Umsetzung vornehmen zu können oder 

mit ergänzenden Maßnahmen auf unerwartete Auswirkungen reagieren zu können. 

Zu überwachen sind (gemäß § 4 c BauGB) nur die erheblichen Umweltauswirkungen, und hier 

insbesondere die unvorhergesehenen Umweltauswirkungen. Erhebliche und nicht 

ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung der getroffenen Regelungen und 

Darstellungen durch die Planung nicht zu erwarten. 
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Sofern die Erhaltungs- und Schutzmaßnahmen im Plangebiet ordnungsgemäß eingehalten 

werden, ist eine zusätzliche Umsetzungskontrolle entbehrlich. Die Gemeinde behält sich ein 

Einschreiten vor, sofern Hinweise für einen nicht ordnungsgemäßen Zustand vorliegen oder 

sich die getroffenen Annahmen als fehlerhaft herausstellen. 

Das Plangebiet liegt in einem archäologischen Interessengebiet. Bereits erfolgte 

Voruntersuchungen des archäologischen Landesamtes haben keine relevanten Funde 

ergeben. Dennoch gilt: Sollten während der Erdarbeiten Funde oder auffällige 

Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu 

benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Es wird 

auf § 15 des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) verwiesen. 

3.6.3 Zusammenfassung des Umweltberichts 

Das Plangebiet befindet sich am nordöstlichen Rand des Siedlungsgebiets der Gemeinde 

Albersdorf. Es ist etwa 2,4 ha groß. Im Süden grenzt das Plangebiet an die bestehende Wohn-

Bebauung der Greifenberger Straße, der Gartenstraße und der Friedrich-Scheele-Straße.  

Die Fläche des Plangebietes wird intensiv ackerbaulich genutzt. Das Plangebiet wird 

weitgehend von Knicks gesäumt, die überwiegend erhalten werden mit einem 3 m breiten 

Schutzstreifen. 

Im Geltungsbereich der Flächennutzungsplan-Änderung ist die Darstellung von 

Wohnbauflächen geplant. 

Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der Umweltauswirkungen 

können im Rahmen der parallel aufgestellten 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 

festgesetzt werden (z.B. Begrenzung der versiegelten Flächen, Erhaltung der Knicks samt 

Schutzstreifen, Anpflanzungsmaßnahmen). 

Weiterhin sind erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch die 

Flächenversiegelung auf bisher unversiegelten Flächen zu erwarten. 

Der flächenhafte Ausgleichsbedarf soll durch ein externes Ökokonto ausgeglichen 

(Berechnung und Nachweis erfolgen auf der Ebene des Bebauungsplans). 

Verstöße gegen artenschutzrechtliche Vorschriften werden vermieden, indem die gesetzliche 

Ausschlussfrist für Gehölzbeseitigung und eine Bauzeitenregelung eingehalten werden. 

Im Ergebnis sind bei Realisierung der Planung einschließlich Vermeidungs-, Verminderungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen insgesamt keine nachhaltigen erheblichen Umweltauswirkungen 

zu erwarten. 

3.6.4 Referenzliste 

Gesetze und Fachplanungen (in der jeweiligen gültigen Fassung zum Zeitpunkt des 

Satzungsbeschlusses) werden im Kapitel 4.2 „Umweltschutzziele aus übergeordneten 

Fachgesetzen und Fachplanungen“ aufgeführt. Auf diese wird weitergehend verwiesen. 

Die im Umweltbericht und der Begründung aufgeführten Gutachten, die im Zusammenhang 

mit der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 erstellt worden sind, sind der 
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Begründung als Anlage beigefügt.  

Sonstige Referenzen 

BAUGESETZBUCH (BauGB) - Gesetze und Verordnungen zum Bau- und Planungsrecht:  vhw 

– Dienstleistung GmbH, Bonn. Stand: 09.2017 

DENKMALSCHUTZGESETZ (DSchG SH 2015): Stand: 30.01.2015 

ERLASS DES MINISTERIUMS FÜR ENERGIEWENDE; LANDWIRTSCHAFT; UMWELT UND 

LÄNDLICHE RÄUME DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN – V 534-531.04 vom 

20.01.2017: Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz 

GEMEINSAMER RUNDERLASS DES INNENMINISTERIUMS UND DES MINISTERIUMS 

FÜR ENERGIEWENDE; LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LÄNDLICHE RÄUME Az.: V 

531 - 5310.23, IV 268, Landesregierung Schleswig-Holstein. Stand: 9.12.2013 

LLUR SH - Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes 

Schleswig-Holstein (2019): Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung 

Schleswig-Holstein. 5. Fassung, März 2019 

Albersdorf,  _________________   ______________________  
Der Bürgermeister 

Anlagen 

1. Aktualisierte Innenentwicklungs- und Standortalternativenanalyse 2022 

2. Wasserhaushaltsbilanz 

3. Biotoptypenplan 



Bekanntmachung Nr.: ______
des Amtes Mitteldithmarschen 
für die Gemeinde Albersdorf 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Albersdorf für das Gebiet „nördlich der bebauten Grundstücke Greifenberger 
Straße, Gartenstraße und Danziger Straße bis in eine Tiefe von ca. 130 m von der 
Gartenstraße“ nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde Albersdorf in der Sitzung am 12.12.2023 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf der 19. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Albersdorf für das Gebiet „nördlich der bebauten Grundstücke Greifenberger 
Straße, Gartenstraße und Danziger Straße bis in eine Tiefe von ca. 130 m von der 
Gartenstraße“ und die Begründung hierzu liegen vom 02.01.2024 bis 02.02.2024 in der 
Amtsverwaltung Mitteldithmarschen, Roggenstraße 14, 25704 Meldorf, Zimmer 2.09; öffentlich 
aus. Die Auslegung findet während folgender Zeiten statt:  

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr sowie Dienstag 
und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Folgende umweltrelevante Informationen sind verfügbar: 

- Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände (AG-
29) vom 22.11.2023 zum Thema Untersuchungsumfang der Umweltprüfung 

- Umweltbericht zur 19. Änderung des Flächennutzungsplans zur Untersuchung der 
Planauswirkungen auf Natur und Umwelt 

Die diesen Informationen zugrundeliegenden Unterlagen liegen ebenfalls aus. 

Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB 
auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse 
„www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung.“ eingestellt 
und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der 
Landschaftsplan der Gemeinde Albersdorf liegt mit aus, ist aber wegen des hohen 
Datenvolumens nicht mit ins Internet eingestellt. Bei Bedarf kann dieser über die Mailadresse 
h.neumann@mitteldithmarschen.de online abgefordert werden. 

Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die Planunterlagen 
und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie Stellungnahmen hierzu schriftlich 
oder während der Dienststunden zur Niederschrift abgeben. Stellungnahmen können auch per 
E-Mail an das Amt Mitteldithmarschen an die E-Mail Adresse info@mitteldithmarschen.de 
gesendet werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtmäßigkeit der Änderung des Flächennutzungsplanes nicht von Bedeutung ist.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 Absatz 1 
Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB und 
dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO)“, das mit 
ausliegt. 

http://www.mitteldithmarschen.de/buergerservice-politik/wissenswertes/bauleitplanung
mailto:h.neumann@mitteldithmarschen.de
mailto:info@mitteldithmarschen.de


Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit 
allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Meldorf, den 15.12.2023 Amt Mitteldithmarschen 
-Der Amtsdirektor- 

Im Auftrag 

(Nagies-Matthias) 



Informationspflichten bei der Erhebung von Daten der betroffenen Person im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB, (Artikel 13 DSGVO) 

1) Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 
Um die abgegebenen Stellungnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
im Bauleitplanverfahren zu bearbeiten, müssen auch die darin enthaltenen 
personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden. 

2) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenerhebung 
Amt Mitteldithmarschen 
Der Amtsdirektor 
Roggenstraße 14 
25704 Meldorf 
info@mitteldithmarschen.de
Telefonnummer: 04832 / 6065 0 
Internet-Adresse: www.mitteldithmarschen.de

3) Kontaktdaten des örtlichen Datenschutzbeauftragten 
Der Datenschutzbeauftragte ist erreichbar unter: 

PROTEKTO DATA FUSE GmbH 
Kent Schwirz 
Wendenstraße 279 
20537 Hamburg 
040-42236924 
datenschutz(at)protekto.group 
http://www.wenza.de  

4) Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
a) Zwecke der Verarbeitung 

Ihre Daten werden erhoben zum Zwecke der Durchführung des Bauleitplanver-
fahrens insbesondere zur Wahrnehmung der Pflicht der Gemeinde, im Rahmen 
der Planungshoheit eine geordnete städtebauliche Entwicklung und Ordnung 
zu sichern. Im Rahmen dieser Verfahren sind das Planerfordernis und die 
Auswirkungen der Planung zu ermitteln und die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen. Dazu erfolgt 
eine Erhebung personenbezogener Daten, soweit dies zur Ermittlung der 
abwägungsrelevanten Belange erforderlich ist. 
Die Erhebung erfolgt unter anderem durch Untersuchungen der Kommunalver-
waltung oder im Auftrag der Kommunalverwaltung durch Dritte, durch 
eingehende Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange. 
Da die abschließende Beschlussfassung über den Umgang mit den 
Stellungnahmen (Abwägungsentscheidung) nach der Gemeindeordnung SH zu 
den vorbehaltenen Aufgaben der Gemeindevertretung gehört, werden die 
personenbezogenen Daten, die für die Gewichtung und Abwägung der Belange 
erforderlich sind, den zuständigen kommunalpolitischen Gremien (z. B. 
Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ortsbeirat) vorgelegt. Die in den 
Stellungnahmen enthaltenen Adressdaten 
werden im Rahmen der Veröffentlichung von Beschlussunterlagen anonymi-
siert und mit einer Kennziffer versehen. Die Verarbeitung von Adressdaten ist 
erforderlich, um der Pflicht zur Mitteilung des Abwägungsergebnisses 
nachzukommen. Die Gewährleistung eines Rechtsschutzes im Rahmen einer 
gerichtlichen Überprüfung erfordert die dauerhafte Speicherung 
personenbezogener Daten. 

mailto:poststelle@mitteldithmarschen.de
http://www.mitteldithmarschen.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27jxfiql7axqbkpzerqwXmolqbhql%2Bdolrm%27);
http://www.wenza.de/


b) Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e 
DGSVO in Verbindung mit § 3 Landesdatenschutzgesetz SH verarbeitet. 

5) Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 die Mitglieder der Gemeindevertretung / des Bauausschusses / der Ortsbeiräte 
im Rahmen der Bauleitplanung 

 die höhere Verwaltungsbehörde nach BauGB zur. Prüfung des Bauleitplans auf 
Rechtsmängel 

 das zuständige Gericht zur Überprüfung der Wirksamkeit von Bauleitplänen 
oder Satzungen 

 Dritte, denen zur Beschleunigung die Vorbereitung und Durchführung von Ver-
fahrensschritten übertragen wurde. 

Firma/Unternehmen:       
Ansprechpartner: 
Anschrift:  
E-Mail Adresse:   
Telefonnummer:  
Internet-Adresse: 

6) Dauer und Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der Gemeinde solange gespeichert, wie 
dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. Im 
Rahmen eines bauordnungsrechtlichen Verfahrens kann der Bauleitplan auch 
nach Ablauf der Fristen für eine gerichtliche Überprüfung (z.B. Normenkontrolle) 
inzident überprüft werden. Eine dauerhafte Speicherung der von Ihnen zur Verfü-
gung gestellten Daten in der betreffenden Verfahrensakte ist daher solange erfor-
derlich, wie der Bauleitplan rechtswirksam ist. 

7) Betroffenenrechte 
Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
a) Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, 

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Artikel 15 
DSGVO). 

b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein 
Recht auf Berichtigung zu (Artikel 16 DSGVO). 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Artikel 17,18 und 21 DSGVO). 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Artikel 20 DSGVO). 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öf-
fentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

8) Beschwerderecht  
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, 
wenn sie der Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verar-
beitet werden. Wenn Sie sich an die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
wenden möchten, können Sie sie wie folgt kontaktieren. 
Marit Hansen, ULD - Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz 
Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98 Telefon: 0431 988 1200, Telefax: 0431 988 
1223 E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

mailto:mail@datenschutzzentrum.de


Weitere Informationen können Sie dem Internetauftritt der Landesbeauftragten 
entnehmen: www.datenschutzzentrum.de. 

http://www.datenschutzzentrum.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
19. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung der 1. Än-
derung des Bebauungsplanes Nr. 35 der Gemeinde Albersdorf 
 
 
Sehr geehrte Damen* und Herren*, 
sehr geehrter Herr Methner, 
 
mit Schreiben vom 23.10.2023 haben Sie mich als Behörde gemäß 
§ 4 Absatz 1 BauGB frühzeitig an den o.g. Planverfahren beteiligt. 
 
Planungsziel ist die Änderung verschiedener Festsetzungen, um die 
Vermarktungsfähigkeit der Grundstücke zu verbessern.  
 
Die Gemeinde Albersdorf ist als Unterzentrum geeignet, Wohnraum 
auch über den örtlichen Bedarf hinaus bereit zu stellen. 
 
Die Bedarfslage und die Standortentscheidung der Gemeinde wur-
den in den Planunterlagen nachvollziehbar dargelegt.  
 
Insofern bestehen von Seiten des Kreises keine grundsätzlichen Be-
denken gegen die Planung. Ich bitte darum, die Hinweise der intern 
beteiligten Fachbehörden und Dienststellen zu berücksichtigen. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Hinsichtlich der Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungs-
plans der Gemeinde Albersdorf bestehen keine grundsätzlichen Be-
denken.  
 
Hinsichtlich der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 35 der Ge-
meinde Albersdorf bestehen von Seiten der unteren Naturschutzbe-
hörde keine grundsätzlichen Bedenken. 

Der Landrat 
Fachdienst Bau, Naturschutz und 

Regionalentwicklung 
 
 
Stettiner Straße 30 
25746 Heide 
 

Auskunft 
Hannes Lyko 
 

Telefon: 0481/97-1882 

Fax: 0481/97-221882 
 

hannes.lyko 
@dithmarschen.de 
 

Zimmer 601 

 Kreis Dithmarschen 
Telefon: 0481/97-0 
Fax: 0481/97-1499 
info@dithmarschen.de 
www.dithmarschen.de 
 
fd-bau-naturschutz-und-regio-
nalentwicklung 
@dithmarschen.de 
 
 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 
08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 
14.00 - 17.00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung 
 
Bankverbindungen 
Sparkasse Westholstein  
IBAN: DE47 2225 0020 0084 
5000 11 
BIC: NOLA DE 21 WHO 
 

Sparkasse Mittelholstein AG  
IBAN: DE92 2145 0000 0000 
0229 50 
BIC: NOLA DE 21 RDB 
 

Gläubiger-ID: 
DE43 ZZZ0 0000 0233 48 
 

Umsatzsteuer-Nummer: 
1829317016 
Ust.ID-Nr.: DE 134806570 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

  

Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen 
z.Hd. Herr Methner 
Grossers Allee 24 
25767 Albersdorf 
 
      
      

Ihre Zeichen/Nachricht vom Mein Zeichen   Heide, 

22002, Bet 4-1 221/31 20.11.2023 

Kreis Dithmarschen · Postfach 16 20 · 25736 Heide 
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Eingriffsregelung 
Gemäß der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung auf S.41f der Begründung soll der zu erbrin-
gende Ausgleich von 4.927 m² über den Kauf von Ökopunkten erbracht werden. Der Ein-
griffs-/Ausgleichsbilanzierung kann gefolgt werden. Dem Kreis Dithmarschen liegt derzeit 
noch keine Kompensationsvereinbarung zwischen dem Vorhabenträger und einem Öko-
kontoanbieter vor.  
Die Angaben zum vorgesehenen Ausgleich sind unbedingt im weiteren Verfahren eindeu-
tig zu benennen. 
 
Wirtschaftliche Jugendhilfe – Kita Referat 
Zur Aufstellung der 19. Änderung des Flächennutzungsplans sowie der 1. Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 35 der Gemeinde Albersdorf werden seitens des FD Wirtschaftliche 
Jugendhilfe vorsorglich folgende Anmerkungen gemacht: 
 
Die Gemeinde muss gemäß § 47 f Gemeindeordnung (GO) bei Planungen und Vorhaben, 
die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise 
beteiligen. Dies sollte hier spätestens bei der Planung der Spielplätze geschehen. 
 
Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, ist gemäß § 47 f Abs. 2 GO darauf hinzuwirken, dass bereits in der 
Begründung zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen dargelegt wird, wie die Ge-
meinde diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung nach § 47 f Abs. 1 GO durch-
geführt hat.  
 
Die Gemeinde Albersdorf stellt die Betreuung ihrer Kinder durch den Betrieb von vier Kin-
dertagesstätten sicher. Darüber hinaus bestehen drei Kindertagespflegestellen.  
Je nach Zuzug von Familien mit kleinen Kindern sollte rechtzeitig im Rahmen des Bedarfs-
planes zur Kindertagesbetreuung nachgesteuert werden. Bereits jetzt besteht ein Mangel 
an Plätzen für unter dreijährige Kinder. 
 
Die Trennung der beiden Grün- / Spielflächen für Kinder durch ein Regenrückhaltebecken 
wird von hier aus kritisch gesehen. Kinder sollten solche Einrichtungen auf sicheren Wegen 
selbständig aufsuchen können. Gewässer sollten so gesichert sein, dass ein Ertrinken von 
Kindern ausgeschlossen wird. Die sehr abgelegene Lage, teilweise auch direkt an der 
Straße ist nicht optimal. 
 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Dithmarschen bestehen keine 
Bedenken gegen die o. a. Maßnahme.  
 
In dem betroffenen Gebiet gibt es keine Bau- oder Kulturdenkmale.  
 
In dem betroffenen Gebiet sind zurzeit keine archäologischen Denkmale bekannt. Es liegt 
jedoch vollständig in einem archäologischen Denkmalgebiet und in einem archäologi-
schen Interessengebiet. Diesbezüglich ist die Stellungnahme des zuständigen Archäologi-
schen Landesamtes entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Die UD des Kreises Dithmarschen schließt sich ggfs. dieser Stellungnahme an. 
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Brandschutzdienststelle 
Gegen die Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes entsprechend den hier vorgelegten An-
tragsunterlagen können Bedenken hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes unter Be-
achtung folgender Punkte zurückgestellt werden: 
 
Für den Bebauungsplan ist ein Löschwasservolumenstrom von mindestens 96 m³/h über min-
desten zwei Stunden als Grundschutz nachzuweisen. 
Die Löschwasserentnahmestellen dürfen zur Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten nicht 
weiter als 75 m Luftlinie (maximal 80-120 m verlegte Druckschlauchleitung über eine gesi-
cherte Wegführung) vom Objekt entfernt liegen. 
Die Löschwasserentnahmestellen müssen sich über Flächen der Feuerwehr gemäß DIN 
14090 erschließen lassen. Sie sind dauerhaft (im Winter zusätzlich von Schnee und Eis) frei zu 
halten. 
Die Flächen für die Feuerwehr dürfen sich nicht mit Abstellanlagen und Stellplätzen über-
schneiden. Sie sind zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten. Sie sind im Nahbereich zu 
dem Löschwasserentnahmestellen herzustellen. 
Die Aufstellung von Hydranten erfolgt grundsätzlich in Abstimmung mit der für den Brand-
schutz zuständigen Stelle des Kreises Dithmarschen (Brandschutzdienststelle)! Diese bindet 
die örtliche Freiwillige Feuerwehr mit ein. 
 

Die Durchführung wirksamer Löscharbeiten gemäß § 15 der Landesbauordnung sowie Eins-
ätze des Rettungsdienstes innerhalb der Hilfsfristen sind nur möglich, wenn die öffentlichen 
Verkehrsflächen so gestaltet sind, dass die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen jederzeit unge-
hindert möglich ist (z.B. bei Neubau und Umbau von Straßen, Anlage von Verkehrsinseln 
und Parkflächen, Pflanzung von Bewuchs usw. - vgl. auch: Muster-Richtlinien über Flächen 

für die Feuerwehr; Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 R1, insbesondere Kap. 

4.9).  
Es ist somit zu gewährleisten, dass im Zufahrtsbereich der Planstraße A ein Begegnungsver-
kehr jederzeit möglich ist. Dies ist besonders in Hinblick auf das Fehlen einer zweiten Zufahrt 
in das Gebiet zwingend erforderlich. 
 
Der Wendeplatz am Ende der Planstraße A muss so ausgeführt sein, dass der Wendekreis 
für 3-achsige Müllfahrzeuge ausgelegt ist, damit die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr diese 
ohne rangieren nutzen können (vgl. RASt 06 R1, Kap. 6.1.2.2). 
 

Bei der Verwendung von Sperrvorrichtungen im Verlauf der Flächen für die Feuerwehr ist 
die bei der Feuerwehr eingeführte Schließung für Feuerwehrverschlüsse gemäß DIN 3223 
(Feuerwehrdreikant) zu verwenden. 
Bei Verwendung anderer Schließtechniken ist diese vor Beginn der Bauarbeiten mit der für 
den Brandschutz zuständigen Dienststelle beim Kreis Dithmarschen abzustimmen. 
 
Es ist empfehlenswert, geplante Regenrückhaltebecken mit einem entnehmbaren Wasser-
volumen von mehr als 100 m³ so zu gestalten, dass die Feuerwehr diese, bei Großschaden-
sereignissen oder Ausfall der Trinkwasserversorgung als zusätzliche Löschwasserentnahme-
stelle nutzen kann. 
Dazu sollte es mit einer Zufahrt (Breite mind. 3 m) und am Ende mit einer Feuerwehrbewe-
gungsfläche in unmittelbarer Nähe zur Wasseroberfläche inkl. Anfahrbohlen ausgestattet 
werden. Die Zugänglichkeit ist über die bei der Feuerwehr eingeführten Schließung zu rea-
lisieren (z.B. Doppelschloss mit zwei Profilzylindern). 
Die Umsetzung ist vor Beginn der Baumaßnahmen mit der für den Brandschutz zuständigen 
Dienststelle beim Kreis Dithmarschen abzustimmen. 
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Die im Hause beteiligten Fachdienste und Dienststellen, Straßenverkehrsbehörde, untere 
Bodenschutzbehörde, untere Wasserbehörde und die untere Bauaufsicht haben keine Hin-
weise oder Bedenken zu den vorgelegten Planunterlagen.  
 
 
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich Gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Hannes Lyko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachrichtlich per Mail: 
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Abteilung Landesplanung und ländliche Räume, IV 6 
Postfach 7125 
24171 Kiel 
 
 
Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration  
Abteilung Bauen und Wohnen, IV 5 
Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 
Postfach 7125 
24171 Kiel 
 



AG-29 
Arbeitsgemeinschaft der anerkannten Naturschutzverbände in Schleswig-Holstein 

Landesnaturschutzverband - AG Geobotanik - Landesjagdverband 

Landessportfischerverband - Naturschutzgesellschaft Schutzstation Wattenmeer 

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Verein Jordsand 

Tel.: 0431 / 93028,    Fax: 0431 / 92047,    eMail: AG-29@LNV-SH.de,    Internet: www.LNV-SH.de 

 

AG-29, Burgstraße 4, D - 24103 Kiel 

 

 
Ingenieurgemeinschaft Sass & Kollegen GmbH 
 
Grossers Allee 24 
 
25767  Albersdorf 

 

 

 

Ihr Zeichen / vom  Unser Zeichen / vom Kiel, den 22.11.2023 

     -    / 23.10.2023     Sr  990-991/2023  

 

Gemeinde Albersdorf 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 für das Gebiet „nördlich der bebauten 
Grundstücke Greifenberger Straße, Gartenstraße und Danziger Straße bis in eine Tiefe 

von ca. 130 m von der Gartenstraße“ 

und 

19. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet „nördlich der bebauten 
Grundstücke Greifenberger Straße, Gartenstraße und Danziger Straße bis in eine Tiefe 

von ca. 130 m von der Gartenstraße“ 

- Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 

BauGB 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung. 

 

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verweisen hinsichtlich des 

Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung auf die in § 2 (4) und § 2a (2) 

BauGB sowie in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards. 

 

Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

gez. Dr. Sabine Schroeter 
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